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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Eisenach

Am Freitag, dem 29. Februar 2008, findet die 41. Sitzung des Stadtrates der Stadt Eisenach
um 16.00 Uhr, im Saal 13, Verwaltungsgebäude, Markt 22 (Ein- und Ausgang über die
Badergasse), mit folgender Tagesordnung statt:

I. Öffentlicher Teil

1) Eröffnung und Begrüßung
2) Einwohnerfragestunde
3) Mitteilungen des Oberbürgermeisters
4) Genehmigung der Niederschrift über die 40. Sitzung am 25. Januar 2008 – öffentliche

Sitzung
5) 11. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eisenach

hier: Beratung und Beschlussfassung
6) Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach 2008
7) Änderung der Besetzung des Aufsichtsrates der SWG Eisenach mbH
8) Änderung bei der Besetzung des Aufsichtsrates der Gründer- und Innovationszentrum

Stedtfeld GmbH (GIS)
9) Satzung zur Erhebung einer Tourismusförderabgabe für Übernachtungen in Eisenach

hier: Beratung und Beschlussfassung
10) 2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Volkshochschule der Stadt Eisenach

hier: Beratung und Beschlussfassung
11) Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Stadt Eisenach (Kindergarten-Benutzungs-

satzung); hier: Beratung und Beschlussfassung
12) Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindergärten und die

Betreuung von Kindern in Kindertagespflege in der Stadt Eisenach (Kindertagesbetreuungs–
Gebührensatzung); hier: Beratung und Beschlussfassung

13) Sanierung Stadtschloss 5./6. Bauabschnitt
hier: Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Haushalt 2008 in Höhe von 600.000,-- €

14) Baumaßnahme Erneuerung der Adam-Opel-Straße, 1. BA
hier: Bereitstellung von Finanzmitteln
        in Höhe von      10.000,00 € in der Haushaltsstelle 63000.93215  (1) und
        in Höhe von 1.264.800,00 € in der Haushaltsstelle 63000.96015  (2)

15) Bereitstellung von Finanzmitteln für das Bauvorhaben Brücke über die Hörsel im Zuge der
Mühlhäuser Straße in Höhe von 1.606.610,00 € in der HH-Stelle 63380.96030

16) Bereitstellung von Finanzmitteln für das Vorhaben B 84 Knoten Kasseler Straße/Ernst-Thäl-
mann-Straße in der Haushaltsstelle 66000.96001 in Höhe von 109.000 €

17) Antrag der EA-Stadtratsfraktion – anstehende Korrektur des Gesetzes im Sinne der
Abschaffung von „Hartz IV“
(TOP 12 der 40. Sitzung des Stadtrates am 25. Januar 2 008)

18) Antrag der DIE LINKE.-Stadtratsfraktion – Strom und Gas für alle – Sozialtarif jetzt
19) Antrag der BfE-Stadtratsfraktion – Baumschutzsatzung der Stadt Eisenach
20) Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

Protokollbestätigung
Gesellschaftsangelegenheit
Grundstücksangelegenheiten

Doht
Oberbürgermeister



Abrechnung Thüringentag Seite: 2
AZ:  20.1 / 20 22 20 - kl

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

12.02.2008 727-41/2008 3 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10/20 20.1 / 20 22 20

Betreff

Thüringentag 2007
Abrechnung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Stadtrat 29.02.2008 3

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung     Einnahmen Haushaltsstelle: 30100.11080, 14000, 16100, 17700
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 30100.60000

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: SR Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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Bericht: Abrechnung zum Thüringentag 2007 in Eisena ch

Die Stadt Eisenach erklärte sich im Jahr 2006 bereit, Ausrichtungsort des 11. Thüringentages zu
werden. Mit Beschluss des Stadtrates vom 15.12.2006 wurden im Vorgriff auf den Haushalt 2007
bereits Mittel für die Finanzierung des Thüringentages 2007 in Eisenach gebunden. Mit dem
Haushaltsplan 2007 wurden Einnahmen von insgesamt 142.000 € und ein Ausgabeansatz von
201.000 €, mithin ein Zuschussbedarf von 59.000 € veranschlagt.
Dem Stadtrat war ein Bericht über die endgültige Abrechnung des Thüringentages zugesichert worden.

Im Oktober 2006 wurde eine Projektgruppe sowie -dieser zugeordnet- verschiedene Arbeitsgruppen mit
städtischen Mitarbeitern gebildet, die die Vorbereitung des Ereignisses in Angriff nahmen. Fachbezogen
wurden durch die Arbeitsgruppen die folgenden Bereiche abgedeckt:
·  Kinder, Jugend und Sport,
·  Kultur und Tourismus,
·  Festumzug,
·  Märkte und Themenmeilen,
·  Verkehr, Sicherheit und Entsorgung,
·  Repräsentation

Im Rahmen der Vorbereitung wurden Kostenschätzungen durch die Arbeitsgruppen vorgenommen, die zu
den in der Haushaltsplanung 2007 berücksichtigten Einnahmen- und Ausgabeansätzen führten. Bereits bei
der Planung wurde ein strenger Maßstab an den Ausgabenumfang der Arbeitsgruppen gelegt.

Aus der beiliegenden Aufstellung ist das Ergebnis der Abrechnung des Unterabschnittes 30100
Thüringentag erkennbar. Folgende Erläuterungen sind dazu zu geben:

- Eintrittsgelder wurden nur für 2 Veranstaltungen – das Bachkonzert in der Georgenkirche sowie die
MDR-Show in der Assmann-Halle – eingenommen. Bei allen anderen Veranstaltungen war der Eintritt
für die Besucher kostenfrei.

- Die Einnahmeerwartung in der HHSt. 30100.14000 wurde nicht erfüllt. Vor allem lag dies daran, dass
die vorab angestellten Schätzungen zur Nutzung der Park-and-Ride-Parkplätze weit über der
tatsächlichen Inanspruchnahme lagen.

- Dagegen konnten bedeutend mehr Sponsoren und Spender gefunden werden.
- Durch das Land Thüringen wurde vorab ein pauschaler Zuschuss in Höhe von 40.000 € zugesagt.

Daneben wurden mit Vertrag vom 03.07.2007 weitere finanzielle Zuschüsse für einzelne
Veranstaltungen bzw. Verwendungszwecke in Höhe von 7.300 € vereinbart.

- Der Ausgabenumfang belegt, dass die Projektgruppe sowie die  Arbeitsgruppen auch in der Umsetzung
sehr um die wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Mittel bemüht waren. Die Gesamtausgaben
lagen gegenüber der Planung um 15,5 T€ niedriger. Trotz geringerer Einnahmen unterschritt auch der
Zuschussbedarf den geplanten Ansatz um fast 4.000 EUR .

Zusammengefasst stehen Einnahmen von insgesamt 130.421,20 € Ausgaben von 185.495,28 € gegenüber.
Die Stadt Eisenach hat somit per Saldo 55.074,08 € aus Eigenmitteln zur Finanzierung des Thüringentages
2007 beigetragen.

Doht
Oberbürgermeister

Anlage: Abrechnung Unterabschnitt 30100
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

05.02.2008 728-41/2008 5 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

I 10 10/10 20 01

Betreff

11. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eisenach
hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus
Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 27.02.2008

Stadtrat 29.02.2008 5

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle: 00000.40100  Ausgaben Haushaltsstelle :

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 594/97 Beschluss-Nr.: 0003/99 Beschluss-Nr.: 0015/99 Beschluss-Nr.: 0214/2000

Beschluss-Nr.: 0262/2000 Beschluss-Nr.: 0324/2001 Beschluss-Nr.: 0403/2001 Beschluss-Nr.: 0404/2001

Beschluss-Nr.: 0620/2002 Beschluss-Nr.: 0785/2004 Beschluss-Nr.: 0035/2004
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Der Stadtrat beschließt:

Die 11. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eisenach.

II. Begründung

Es wird auf die Begründung zu TOP 7 öffentlicher Teil der 40. Sitzung des Stadtrates vom 25.01.2008
verwiesen.

Der Beschluss der 11. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eisenach bedarf gem. § 20 I Satz 4
ThürKO der Mehrheit aller Mitglieder des Stadtrates.

Doht
Oberbürgermeister

Anlagen und Verteiler
Die Anlage, Entwurf der 11. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Eisenach, ist den
Stadtratsunterlagen der 40. Sitzung des Stadtrates vom 25.01.2008 unter TOP 7 öffentlicher Teil zu
entnehmen.

-alle Stadtratsmitglieder-
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11. Änderungssatzung vom .......................... zur Hauptsatzung der Stadt
Eisenach

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S.
501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 23.12.2005 (GVBl. S. 446), hat der Stadtrat der
Stadt Eisenach in seiner Sitzung am                  folgende 11. Änderungssatzung zur
Hauptsatzung der Stadt Eisenach beschlossen:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Hauptsatzung der Stadt Eisenach vom 04.03.1997 (Thüringer Allgemeine Nr. 72 v.
26.03.1997, Eisenacher Presse - Thüringische Landeszeitung Nr. 72 v. 26.03.1997),
zuletzt geändert durch 10. Änderungssatzung vom 20.10.2004 (Thüringer Allgemeine Nr.
249 v. 22.10.2004, Eisenacher Presse - Thüringische Landeszeitung Nr. 249 v.
22.10.2004), wird wie folgt geändert:

1. § 10 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 10
Ausländerbeirat

(1) Gemäß § 26 Abs. 4 ThürKO wird ein Ausländerbeirat jeweils für die Dauer der
Amtszeit des Stadtrates gebildet. Die Mitglieder des Ausländerbeirates sind ehrenamtlich
tätig.

(2) Aufgabe des Ausländerbeirates ist es, an der Verbesserung der Lebensverhältnisse
der ausländischen Einwohner in der Stadt mitzuwirken, ihnen das Leben in Deutschland
zu erleichtern und die Beziehungen zwischen den deutschen und den ausländischen
Einwohnern in der Stadt zu fördern.

(3) Der Ausländerbeirat berät im Rahmen seiner Aufgaben den Stadtrat und die
Stadtverwaltung in allen Fragen, die zum eigenen Wirkungskreis der Stadt gehören und
die den Lebensbereich der ausländischen Einwohner berühren. Insoweit obliegt es dem
Ausländerbeirat insbesondere, sich der sozialen, schulischen und kulturellen Probleme
und der im Zusammenhang mit Wohnung, Aufenthalt, Arbeitsplatz und Nachbarschaft
entstehenden Fragen der ausländischen Einwohner anzunehmen. Seine Beschlüsse
sind Anregungen und Empfehlungen gegenüber der Stadt und werden zunächst dem
Oberbürgermeister vorgelegt. Dieser hat, soweit er nicht selbst zuständig ist, innerhalb
von zwei Monaten die Angelegenheit dem Stadtrat bzw. dem zuständigen Ausschuss zur
Behandlung vorzulegen. Bei laufenden Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises
unterrichtet der Oberbürgermeister den Ausländerbeirat, wenn dessen Anregungen und
Empfehlungen nicht entsprochen worden ist. Der Ausländerbeirat berichtet dem Stadtrat
einmal jährlich über seine Arbeit.

(4) Der Ausländerbeirat besteht aus dem Ausländerbeauftragten und sechs weiteren
Mitgliedern. Er setzt sich aus vier ausländischen Einwohnern und drei Bürgern der Stadt
Eisenach zusammen.
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Unter den Vertretern der ausländischen Einwohner soll sich ein Ausländer befinden, der
einen Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter gestellt hat und dem der Aufenthalt
im Bundesgebiet gestattet ist, im folgenden Asylbewerber genannt.

Die ausländischen Mitglieder des Ausländerbeirates müssen am Tag ihrer Bestellung
das 18. Lebensjahr vollendet haben, ihren Hauptwohnsitz seit mindestens einem Jahr im
Stadtgebiet haben und sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten; im Übrigen darf kein
Ausschlussgrund i. S. d. § 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz vorliegen.

Ein rechtmäßiger Aufenthalt im Bundesgebiet i. S. dieses Paragraphen liegt bei
Asylbewerbern mit dem Zeitpunkt nicht mehr vor, mit dem die Ablehnung ihres Antrages
auf Anerkennung als Asylberechtigte unanfechtbar geworden ist.

(5)

a) Ausländische Einwohner können sich zur Mitarbeit im Ausländerbeirat bewerben.
Bewerbungen sind nach einem Aufruf innerhalb einer Frist von 2 Wochen bei der
Stadtverwaltung Eisenach einzureichen. Der Aufruf erfolgt durch öffentliche
Bekanntmachung. Der Stadtrat ist bei der Bestellung nicht an diese Bewerbungen
gebunden.

b) Die ausländischen Mitglieder des Ausländerbeirates werden vom Stadtrat aus der
Mitte der ausländischen Einwohner bestellt. Bei der Bestellung soll der Stadtrat das
Stärkeverhältnis der in der Stadt Eisenach lebenden unterschiedlichen Nationalitäten
und Bevölkerungsgruppen berücksichtigen. Die Einverständniserklärung des
ausländischen Einwohners muss vor der Bestellung vorliegen.

c) Ein ausländisches Mitglied des Ausländerbeirates scheidet aus
1. wenn es seinen Hauptwohnsitz nicht mehr im Stadtgebiet hat,
2. wenn es sich nicht mehr rechtmäßig i. S. dieses Paragraphen im Bundesgebiet
aufhält;
3. ein Ausschlussgrund i. S. d. § 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz eintritt,
4. aus wichtigen Gründen,
5. durch Tod.

Liegt ein Ausscheidungsgrund nach Satz 1 Ziff. 1 - 4 vor, so ist das davon betroffene
Mitglied verpflichtet, den Stadtrat über den Ausländerbeirat unverzüglich davon in
Kenntnis zu setzen.

d) Scheidet ein ausländisches Mitglied des Ausländerbeirates aus, kann der Stadtrat
einen anderen ausländischen Einwohner als Nachrücker bestellen. Buchst. b) gilt
entsprechend. Scheidet ein Asylbewerber aus, soll für diesen einem Asylbewerber als
Nachrücker der Vorzug gegeben werden.

(6) Für die Bestellung der Bürger gilt das Verfahren zur Besetzung der Ausschüsse
entsprechend.

(7) Der Ausländerbeauftragte ist der Vorsitzende des Ausländerbeirates. Der
Ausländerbeirat wählt in geheimer Abstimmung aus der Mitte seiner weiteren Mitglieder
den Stellvertreter des Vorsitzenden. Gehört der Vorsitzende der Gruppe der
ausländischen Mitglieder an, wird der Stellvertreter aus der Mitte der Bürger gewählt. Ist
der Vorsitzende Mitglied der Gruppe der Bürger, wird der Stellvertreter aus der Mitte der
ausländischen Mitglieder gewählt.
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(8) Der Vorsitzende bereitet die Sitzungen vor, beruft sie ein und leitet sie. Er kann zu
den Sitzungen sachkundige Bürger oder ausländische Einwohner hinzuziehen.

(9) Der Ausländerbeirat tritt nach Bedarf, mindestens aber zweimal jährlich, zusammen.
Er wird durch den Vorsitzenden im Benehmen mit dem Oberbürgermeister oder einen
von ihm Beauftragten einberufen.

(10) Der Ausländerbeirat tagt nichtöffentlich. Die Mitglieder des Stadtrates und die
Beigeordneten sind zur Teilnahme berechtigt. Dem Oberbürgermeister und den
Beigeordneten ist auf Verlangen das Wort zu erteilen. Die Sitzungssprache ist Deutsch.
Hinsichtlich des Geschäftsganges finden im übrigen die kommunalrechtlichen
Bestimmungen sowie die Geschäftsordnung des Stadtrates sinngemäß Anwendung. Der
Ausländerbeirat kann sich eine eigene Geschäftsordnung geben, die der Zustimmung
des Stadtrates bedarf.“

2. § 12 Abs. 8 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 wird nach Buchst. b) ein neuer Buchst. c) wie folgt angefügt:

„ c) Ausländerbeauftragter 205,00 Euro. “

3. Nach § 16 wird ein neuer § 16a wie folgt eingefü gt:

„§ 16a
Ausländerbeauftragter

(1) Der Oberbürgermeister bestellt mit Zustimmung des Stadtrates einen
Ausländerbeauftragten für die Amtszeit des Stadtrates. Er ist ehrenamtlich tätig. Der
Ausländerbeauftragte ist dem Stadtrat halbjährlich rechenschaftspflichtig.

(2) Der Ausländerbeauftragte überwacht die Verwirklichung der Rechte ausländischer
Einwohner im Zuständigkeitsbereich des Stadtrates. Er berät den Oberbürgermeister in
Ausländerfragen, soweit es sich nicht um Angelegenheiten des übertragenen
Wirkungskreises handelt und gibt den Mitarbeitern der Stadtverwaltung Anregungen und
Hinweise. Soweit bei Entscheidungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt ausländische
Einwohner in besonderer Weise betroffen sind, ist dem Ausländerbeauftragten
rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Ausländerbeauftragte ist
Vorsitzender des Ausländerbeirates und führt dessen laufende Geschäfte.

(3) Dem Ausländerbeauftragten ist zu seinen Angelegenheiten auf Antrag in allen
Ausschüssen und im Stadtrat Rederecht einzuräumen.“

§ 2
In - Kraft - Treten

Diese 11. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

-Siegel-

Doht
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

11.02.2008 729-41/2008 6 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1 / 20 21 10

Betreff

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach 2008

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 27.02.2008

Stadtrat 29.02.2008 6

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : siehe Vorlage
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : siehe Vorlage

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: SR 0672/03 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

der Stadtrat beschließt

das in der Anlage beigefügte Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach für das
Haushaltsjahr 2008. Das Haushaltssicherungskonzept ist Grundlage der Haushaltsplanung 2008
sowie des Finanzplanes.

Über die Einzelmaßnahmen ist in Abhängigkeit von de r Größenordnung durch den Stadtrat bzw.
die betroffenen Gremien zu beschließen. Sofern sich  abzeichnet, dass Einzelmaßnahmen nicht
durchgeführt werden, müssen ersatzweise andere Haus haltssicherungsmaßnahmen an deren
Stelle treten.

Dem Stadtrat ist über die Umsetzung des Konzeptes z u berichten.

II. Begründung

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften des § 53 Abs. 4 Thüringer Kommunalordnung ist die
Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig, wenn die Beurteilung der dauerhaften
Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der
dem ersten Finanzplanungsjahr folgenden Finanz-planungsjahre einen Fehlbetrag aufweist. Darin ist der
Zeitraum zu beschreiben, innerhalb dessen die dauernde Leistungsfähigkeit wieder hergestellt wird.

Gemäß der Begründung zu dieser gesetzlichen Vorschrift soll durch die rechtliche Verpflichtung zur
Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts einer wirtschaftlichen Fehlentwicklung rechtzeitig
entgegen gesteuert werden. Dabei ist nicht nur auf die künftige Entwicklung entsprechend dem
Finanzplan, sondern auch auf das Ergebnis der abgeschlossenen Haushaltsjahre abzustellen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist einer Genehmigungspflicht unterworfen, wobei Bedingungen und
Auflagen erteilt werden können.

Aus der Entwicklung in den Jahresrechnungen der letzten Jahre, der Haushaltsausführung des Jahres
2007 sowie des vorläufigen Jahresabschlusses und den Mittelanmeldungen für den Haushaltsentwurf des
Jahres 2008 ist eine fortgesetzte Verschlechterung der Einnahmesituation der Stadt verbunden mit einer
Verstärkung der Haushaltsbelastungen zu verzeichnen.

Unter den nunmehr gegebenen Voraussetzungen ist einzuschätzen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit
der Stadt gefährdet ist. Aus diesem Grund ist das Bemühen um eine Haushaltskonsolidierung neben den
laufend angewendeten Maßnahmen (wie Haushalts-sperren verbunden mit intensiver Prüfung der
Freigabeanträge) weiterhin zu verstärken. Diesem Ziel dient das vorliegende Konzept.

Über die Maßnahmen der Konsolidierung soll zum einen für den gegenwärtig aufzustellenden Haushalt
die Möglichkeit des Ausgleiches geschaffen, aber auch für die Zukunft die dauernde Leistungsfähigkeit
wiederhergestellt und gesichert werden.

Das Konzept beruht im Wesentlichen auf Vorschlägen aus den Fachämtern der Stadtverwaltung.
Daneben wurden durch Sichtung anderer Haushaltssicherungskonzepte Erfahrungen anderer Kommunen
genutzt. Diese Aufstellung wurde in vielen Beratungsrunden auf unterschiedlichen Ebenen auf die
Durchführbarkeit in der Stadtverwaltung Eisenach geprüft.
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Nicht alle Maßnahmen sind dabei in ihren Effekten genau bezifferbar bzw. führen nicht zur sofortigen
Ausgabensenkung oder Einnahmeerhöhung.

Zudem muss bei den konzeptionellen Überlegungen der Aspekt im Blick bleiben, dass bereits
in der Vergangenheit im Zuge der laufenden Haushaltsausführung sowie im Rahmen des 2003
aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes und dessen fortgesetzter Durchführung in den
Folgejahren weitgehende Konsolidierungsbestrebungen verfolgt wurden. Das „gängige“
Repertoire an Konsolidierungsmaßnahmen ist bereits weitgehend ausgeschöpft.
Die Handlungsspielräume verringern sich dementsprechend immer weiter. Einsparungen auf längere
Sicht sind in diesem Stadium zumeist nur noch mit strukturellen Veränderungen zu erzielen.

Doht
Oberbürgermeister

Lieske
Bürgermeisterin

Rexrodt
Hauptamtliche Beigeordnete

Anlagen und Verteiler

Haushaltssicherungskonzept 2008 an alle Stadtratsmitglieder
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Haushaltssicherungs-

konzept

der

Stadt Eisenach

Haushaltsjahr 2008

(Entwurf Stand 29.01.2008)
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Notwendigkeit der Haushaltssicherung

Maßnahmen der Haushaltssicherung

I. Reduzierung der Ausgaben

A. Reduzierung der Personalausgaben bzw. Minimierung des weiteren
Anstiegs

B. Aktualisierung der Schulnetzkonzeption

C. Verringerung von Zuschüssen an wirtschaftliche Unternehmen

D. Weitere Maßnahmen zur Reduzierung des sächlichen Verwaltungs- und
Betriebsaufwandes
1. Reduzierung von freiwilligen und disponiblen pflichtigen Leistungen
2. Bildung von Einkaufsgemeinschaften mit anderen Kommunen
3. Gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen mit anderen Kommunen
4. Kreditportfoliomanagement und Cashmanagement
5. Sozialdetektiv
6. Ausrichtung der Stadtentwicklung und Kommunalpolitik an der

demographischen Entwicklung
7. Überprüfung der planerischen Vergaben
8. Überprüfung des Vertrages zum Bürgerhaus
9. Mietobjekte
10. Beteiligung der Sportvereine an der Pflege der Sporteinrichtungen
11. Pflege von Schulaußenanlagen über Patenschaften/ Sponsoring
12. Reduzierung von Bewachungspersonal durch Einsatz von Video-

Überwachung
13. Prüfung zum Standort Bauhof
14. Energiesparmaßnahmen
15. Weitere Einsparungen im Geschäftsbetrieb der Verwaltung

E. Strukturelle Änderungen innerhalb der Verwaltung

II. Erhöhung der Einnahmen

A. Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen

B. Erhöhung von Steuereinnahmen

C. Gebührenerhöhungen
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1. Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertagesstätten
2. Prüfung aller Gebühren/ Entgelte auf mögliche/ notwendige

                  Erhöhungen
3. Eintrittsgelder in städtischen Museen

D. Erweiterung der Kontrollbereiche für den ruhenden Verkehr

E. Maßnahmen der Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
1. Konzessionsabgaben und Mitnutzungsentgelte
2. Liegenschaftsmanagement
3. Anhebung der Garagenpacht
4. Berechnung von Bearbeitungsentgelten für Kaufverträge,

Erbbaurechtsverträge u.ä.
5. Konsequente Umsetzung der gesetzlichen Möglichkeiten der

Einnahmeerzielung aus Ausgleichsbeträgen

F. Verbesserung der Vollstreckung

G. Optimierung der Kulturleistungen

III.  Ergebnisermittlung der Haushaltssicherung im
Finanzplanzeitraum bis 2011

Notwendigkeit der Haushaltssicherung
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Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften des § 53 Abs. 4 Thüringer Kommunalordnung ist die
Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig, wenn die Beurteilung der dauerhaften
Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in
zwei der dem ersten Finanzplanungsjahr folgenden Finanzplanungsjahre einen Fehlbetrag
aufweist. Darin ist der Zeitraum zu beschreiben, innerhalb dessen die dauernde Leistungsfähigkeit
wieder hergestellt wird.

Gemäß der Begründung zu dieser gesetzlichen Vorschrift soll durch die rechtliche Verpflichtung
zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts einer wirtschaftlichen Fehlentwicklung
rechtzeitig entgegen gesteuert werden. Dabei ist nicht nur auf die künftige Entwicklung
entsprechend dem Finanzplan, sondern auch auf das Ergebnis der abgeschlossenen Haushaltsjahre
abzustellen.

Aus der Entwicklung in den Jahresrechnungen der letzten Jahre, der Haushaltsplanaufstellung des
Jahres 2008 und der Finanzplanaufstellung ist eine fortgesetzte Verschlechterung der
Einnahmesituation der Stadt verbunden mit einer Verstärkung der Haushaltsbelastungen
abzulesen.

Diese Entwicklung lässt sich an der Entwicklung des Defizits aus der Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit im Verlauf der letzten Jahre sowie im Finanzplanzeitraum
(aktualisierte Finanzplanung zum Zeitpunkt der Konzepterstellung) verfolgen.

JR 2004 JR 2005 JR 2006 HH-Plan 2007 HH-Entwurf
2008

Finanzplan
2009

Finanzplan
2010

Finanzplan
2011

Überschuss
1.100 T€

Fehlbetrag
264 T€

Fehlbetrag
4.602 T€

Fehlbetrag
950 T€

Fehlbetrag
3.618 T€

Fehlbetrag
1.360 T€

Fehlbetrag
984 T€

Fehlbetrag
797 T€

Unter den nunmehr gegebenen Voraussetzungen ist zu erkennen, dass die dauernde
Leistungsfähigkeit der Stadt im dargestellten Zeitraum gefährdet ist. Aus diesem Grund ist das
Bemühen um eine Haushaltskonsolidierung neben den laufend angewendeten Maßnahmen
weiterhin zu verstärken. Diesem Ziel dient das vorliegende Konzept.

Über die Maßnahmen der Konsolidierung soll zum einen für den gegenwärtig aufzustellenden
Haushaltsplan 2008, aber auch für die Zukunft die dauernde Leistungsfähigkeit wiederhergestellt
und gesichert werden.

Bei diesen konzeptionellen Überlegungen muss der Aspekt im Blick bleiben, dass bereits
in der Vergangenheit im Zuge der laufenden Haushaltsausführung sowie im Rahmen des
2003 aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes und dessen fortgesetzter
Durchführung in den Folgejahren weitgehende Konsolidierungsbestrebungen verfolgt
wurden. Das „gängige“ Repertoire an Konsolidierungsmaßnahmen ist bereits weitgehend
ausgeschöpft.

Dementsprechend verringern sich die Handlungsspielräume immer weiter. Einsparungen
auf längere Sicht sind in diesem Stadium zumeist nur noch mit strukturellen
Veränderungen zu erzielen.

I. Reduzierung der Ausgaben
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Reduzierung der Personalausgaben bzw. Minimierung d es weiteren
Anstiegs

Die Personalausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Plan
2004

Rechnungs-
ergebnis

2004

Plan
2005

Rechnungs-
ergebnis

 2005

Plan
2006

Rechnungs-
ergebnis

2006

Plan
2007

Rechnungs-
ergebnis 2007

18.582.520 18.582.748 18.604.829 18.315.987 17.484.185 17.299.991 17.975.529 17.882.957

Aufgrund der Tarifabschlüsse sowie der Kommunalisierung von Landesaufgaben wird für das Jahr
2008 mit steigenden Personalkosten gerechnet (vorläufige Mittelanmeldung Haushalt 2008:
19.203.647  €).

Eine Reduzierung der Personalausgaben bzw. die Minimierung des weiteren Anstiegs
soll durch folgende laufende Maßnahmen erreicht werden:
·  Weiterführung der generellen externen Wiederbesetzungssperre für freiwerdende Stellen für 12

Monate mit Prüfung der Notwendigkeit der Wiederbesetzung bzw. möglicher
Umstrukturierungsmaßnahmen, Ausnahmen nur in Einzelfällen,

·  Weiterhin Berücksichtigung der Beförderungsrichtlinien der Stadt Eisenach bei der
Ausweisung von Planstellen für Beamte.

Organ-
zuständigkeit

Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB, Stadtrat 10, 11 laufend SN 1 derzeit nicht  konkret bezifferbar

Aktualisierung der Schulnetzkonzeption

Auf der Grundlage der Prognose über die Entwicklung der Schülerzahlen sowie des erweiterten
Angebots freier Schulträger ist die Schulnetzkonzeption anzupassen und ggf. durch weitere
Zusammenschlüsse und Aufhebung von Schulstandorten zu optimieren, wie dies gegenwärtig z.B.
durch Schließung des Hauses II Elisabeth-Gymnasium und die Eingliederung der Klassen in Haus
I erfolgt.
Vorgesehen ist weiterhin die Schließung des Hauses III vom Abbe-Gymnasium.
Auch für künftige Investitionen ist eine nachhaltige Konzeption unter Berücksichtigung der
demographischen Entwicklung von Bedeutung.

Organ-
zuständigkeit

Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB, Stadtrat 51.2, 65, 67 Abt.
GU

Schuljahr
2007/08
Schuljahr
2008/09

Bewirtschaftungskosten Haus II Elisabeth-
Gymnasium pro Jahr (Budget 67)
Bewirtschaftungskosten Haus III Abbe-
Gymnasium pro Jahr (Budget 67)

38.000 €

25.000 €

Verringerung von Zuschüssen an wirtschaftliche Unte rnehmen

Die Stadt zahlte bzw. wird im Finanzplanzeitraum voraussichtlich an städtische
Beteiligungen die im Folgenden genannten Beträge zahlen:

Flugplatzgesellschaft Eisenach–Kindel
mbH (FPG)

Grundlage: Nachschussverpflichtung gemäß Gesellschaftsvertrag
(VMH)

®  Durch die Gesellschaft wurde die schrittweise Verringerung des Nachschusses bereits in der
Wirtschaftsplanung 2007 berücksichtigt.
2006:     46,1 T€ 2007:     41 T€ 2008:     37 T€ 2009:            n.n.b. 2010:         n.n.b.
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Landestheater Eisenach GmbH (LTE) Grundlage: Finanzierungsvertrag bis 2008

®  Durch die Träger  wurde eine unternehmerische Entscheidung hinsichtlich des Zusammengehens mit dem
Südthüringischen Staatstheater Meiningen in der Meininger Kulturstiftung getroffen. Daraus resultieren
Einsparungen bei den Zuschüssen für  das Landestheater.
2006: 3.221,2 T€ 2007:  3.221,2 T€ 2008:  3.221,2 T€ 2009:    2.176,1 T€ 2010:   2.248,1 T€

Gründer- und Innovationszentrum
Stedtfeld GmbH (GIS)

Grundlage: Zuschuss Wirtschaftsförderung gemäß Vertrag

®  Das GIS ist aufgrund seiner liquiditätsmäßigen Probleme nur bedingt bei der Verringerung der Bezuschussung
zu berücksichtigen.
2006:       93.300 € 2007:     93.300 € 2008:      93.300 € 2009:     93.300 € 2010:      93.300 €

Eisenach-Wartburgregion Touristik
GmbH (EWT)

Grundlage: Finanzierungsvertrag mit dem Wartburgkreis

®  Aufgrund der mit dem Wartburgkreis geschlossenen Finanzierungsvereinbarung zur EWT bieten sich derzeit
keine Möglichkeiten, die Bezuschussung zu verringern.
2006:     300.000 € 2007:     300.000 € 2008:    300.000 € 2009:    300.000 € 2010:     300.000 €

Kommunale Personennahverkehrs-
gesellschaft Eisenach mbH (KVG)

Grundlage: Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Stadt-verkehrs,
Zuschuss für Defizit aus Stadtverkehr

®  Die Höhe wird derzeit in den Gesellschaftsgremien geprüft. Hintergrund ist das gestiegene Defizit für die
Aufrechterhaltung des Stadtverkehrs. Von einer Erhöhung des Zuschusses ist auszugehen.
2006:    120.000 € 2007:   120.000 € 2008: 160.000 € 2009:    180.000 € 2010:    200.000 €

Die Bezuschussung städtischer Beteiligungen ist regelmäßig zu prüfen.

Organ-
zuständigkeit

Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB, SR OB, Dez. I, II und III, 20 laufend HHSt. 84100.93010 (FPG)  4 T€
ab 2009 HHSt. 33110.71500 (LTE) 1.045,1 T€

(LTE in der Finanzplanung bereits berücksichtigt!)

Weitere Maßnahmen zur Reduzierung des sächlichen Ve rwaltungs-
und Betriebsaufwandes

1. Reduzierung von freiwilligen und disponiblen pflichtigen Leistungen

·  Eine Überprüfung von bestehenden vertraglichen Vereinbarungen ist vorzunehmen. Bsp.:
Ersatzvornahmen der Unteren Abfallbehörde werden durch veränderte Vertragsgestaltung
künftig kostengünstiger erbracht.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 36 und weitere 2008/ laufend HHSt. 12500.62000 27.000 €
·  Eine Optimierung der Pflegeleistungen von Grünanlagen zur Erhöhung der Pflegeeffizienz ist vorzunehmen.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 67 Abt. Grün laufend Budget  67 10.000 €

·  Eine Eingrenzung/ Prioritätenfestlegung der Bezuschussung von Stadtfesten (durch einen Stadtratsbeschluss) wird
erforderlich. Folgende Obergrenzen werden für jährliche Zahlungen festgelegt:
- Zuschuss Sommergewinn: 34.000 € (Netto)
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- Zuschuss Lutherfest: 11.000 €
- Zuschuss an Gewerbeverein für Stadtfeste: 5.000 €
Darüber hinaus werden keine Zuschüsse aus dem Haushalt  für Stadtfeste geleistet und alle Leistungen des
Regiebetriebes sowie Gebühren der Verwaltung im Zusammenhang mit Stadtfesten den Vereinen in Rechnung
gestellt.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

SR 41, 67 laufend Epl. 3 2.000 €

·  Bestehende Zuschussvereinbarungen sind zu prüfen und Vertragsänderungen mit der Reduzierung der städtischen
Leistungen anzustreben.

Organzuständigkeit Verantwortliche Fachämter Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 67, 41, 50, 51 und weitere laufend EP 3, 4, 5 und weitere 5.000 €

2. Bildung von Einkaufsgemeinschaften mit anderen Kommunen

Eine Reduzierung der Einkaufskosten z.B. beim Energieeinkauf durch höhere Rabatte wird erwartet.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 10 laufend Bürobedarf 3.000 €
OB 67 Abt. GU laufend Energiekosten 3.000 €

3. Gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen mit anderen Kommunen

Durch gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Kommunen können die Kosten
gesenkt werden.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 11 laufend Gruppierung 56200 3.000 €

4. Kreditportfoliomanagement und Cashmanagement

Um die Zinsbelastung zu reduzieren soll eine professionelle Beratung und Betreuung
des Portfolios angestrebt werden (SR-Beschluss). Ebenfalls diesem Ziel dient die im
Jahr 2007 bereits erfolgte Einrichtung eines Cashmanagement mit dem damaligen
Eigenbetrieb Stadtwerke. Die Einbeziehung weiterer städtischer Eigengesellschaften,
wie der SWG, wäre zu prüfen.
Organzuständigkeit Verantwortliche

Fachämter
Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 20 I. Halbjahr 2008 UA 91210, 91310 20.000 €
OB 20 ab 2009 UA 91210, 91310 jährlich 50.000 €

5. Sozialdetektiv

Um die Sozial- und Jugendhilfekosten einzugrenzen wird die Einrichtung der Stelle eines
Sozialdetektives für sinnvoll erachtet. In der ARGE wurde eine solche Stelle eingerichtet,
daher ist in der Trägerversammlung die Zusammenarbeit mit der ARGE zu prüfen.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 50 laufend EP 4 20.000 €
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6. Ausrichtung der Stadtentwicklung und Kommunalpolitik an der demographischen
Entwicklung

Aus der demographischen Entwicklung sollten vorrangige Maßnahmen der
Stadtentwicklung bzw. die Weiterentwicklung oder Einschränkung vorhandener Pläne
abgeleitet werden. Auch in Vorjahren ggf. bereits anfinanzierte Maßnahmen sind zu
prüfen.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB, SR 65 laufend EP 6 derzeit nicht  konkret zu beziffern

7.  Überprüfung der planerischen Vergaben

Auftragsvergaben für Planungen sollten nur für fachspezifische Teilleistungen erfolgen, durch die Fachabteilungen
wären entsprechende planerische Vorgaben bzw. Entwürfe zu fertigen. Einsparungen von Honoraren lassen sich
aufgrund der Vermeidung doppelter Arbeit erzielen. Leistungsabrechnung sollte nach dem tatsächlichen Stand
erfolgen.
Auch im Bereich der Unteren Umweltfachbehörden sollte eine Befähigung zur Leistung von Aufgaben der
kommunalen Umweltplanung erzielt werden, wodurch Vergaben nur noch für im Haus nicht realisierbare Aufgaben
notwendig würden.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 11, 32, 65, 67 laufend EP 1, 6 15.000 €

8. Überprüfung des Vertrages zum Bürgerhaus

Aufgrund der Verringerung der städtischen Veranstaltungen sind die vertraglichen
Vereinbarungen mit dem Pächter zu überarbeiten, insbesondere ist eine Reduzierung
der städtischen Zuschüsse vorzunehmen. Über das Weiterbestehen des Bürgerhauses
bzw. des Pachtverhältnisses ist zu befinden.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 65, 67 Abt. GU Jan. 08 Budget  67 27.000  €

9. Mietobjekte

Für Mietobjekte werden Möglichkeiten der Optimierung der haushaltsmäßigen Be- bzw.
Entlastung geprüft. Die Übertragung der Kaufoption für das Verwaltungsgebäude Markt 2
auf die SWG, die durch den Stadtrat am 25.01.2008 beschlossen wurde, zielt in diese
Richtung. Neben dem im Jahr 2018 zu leistenden Kaufpreis spart die Stadt damit
zusätzlich ab diesem Zeitpunkt Instandhaltungskosten, die angefallen wären, würde sie
das Gebäude selbst erwerben.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in
...

OB, SR 20, 65, 67 Abt. GU I. Quartal 2008 Budget  67 derzeit nicht bezifferbar

10.  Beteiligung der Sportvereine an der Pflege der  Sporteinrichtungen

Nach § 14 Thüringer Sportfördergesetz ist die kostenlose Nutzung der kommunalen
Sporteinrichtungen durch Schulen und Vereine zu gewährleisten. Um die finanzielle
Belastung der Stadt bei der Unterhaltung der Sportstätten zu begrenzen bzw. weiter zu
senken, sollten Möglichkeiten der Beteiligung der Sportvereine an der Pflege der
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Sportanlagen geprüft werden. Dazu wird den Sportvereinen ein Leistungskatalog zur
Übertragung von Aufgaben vorgelegt, aufgrund dessen diese die realisierbaren
Leistungen auswählen.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB III, 67 Abt. Grün laufend Budget  67 2.000 €

11.  Pflege von Schulaußenanlagen über Patenschaften/ Sponsoring

Durch Einbindung der Schulen sollte eine Reduzierung dieser städtischen Leistungen geprüft werden.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 51.2, 67 Abt. GU laufend Budget  67 derzeit nicht bezifferbar

12.  Reduzierung von Bewachungspersonal durch Einsatz von Video-Überwachung

Zu prüfen ist, ob eine Vergabe der Bewachung in Museen an Dritte erfolgen kann.

Bereits im Jahr 2007 wurden Änderungen hinsichtlich  der Bewachung des
Parkhauses eingeleitet, die die Sicherheit weiter g ewährleisten und
Kosteneinsparungen mit sich bringen. Auf der Grundl age der Auswertung der
dabei gemachten Erfahrungen wären weitere Maßnahmen  zu prüfen.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 11, 67, 41 laufend SN 1, Budget 67 derzeit nicht bezifferbar

13.  Prüfung zum Standort Bauhof

Vor- und Nachteile des Standortes Bauhof müssen betrachtet werden, wobei drei
Alternativen zu untersuchen sind:
·  Konzentration in der Heinrichstraße
·  Beibehaltung des Standortes Gaswerkstraße
·  Aufteilung des Bauhofes auf die Standorte Heinrichstraße und Gaswerkstraße.

Die wirtschaftlichste Variante ist zu ermitteln, wobei der notwendige Investitionsbedarf entsprechend zu
berücksichtigen ist.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 67 Abt. VRB 2008 Budget  67
Investive Mittel  67

derzeit nicht zu beziffern

14.  Energiesparmaßnahmen

Mit dem durch die Verwaltung erstellten Energiebericht wurde die Energieeffizienz der
städtischen Gebäude und Liegenschaften analysiert. Im Ergebnis wurden Energie-
einsparpotentiale von 40 % ermittelt. Durch weiter zu untersetzende Investitionen in
Energieeinsparmaßnahmen sollen letztendlich auch Kosteneinsparungen erzielt werden.
Zu berücksichtigen sind dabei die vorab entstehenden Investitionskosten.

Relativ kurzfristig werden Einsparmöglichkeiten durch folgende Maßnahmen erwartet:
- Überprüfung der Hausanschlusswerte aller Liegenschaften, ggf. Werte neu

definieren,
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- Einbau von Wasserspartechnik (Toiletten, Duschen) z.B. in Assmann-Halle,
Berufsschulzentrum Palmental, Förderschulzentrum, Amt 67 Bauhof,

- Straßenbeleuchtung: Überprüfung aller Leuchtmittel (Energiesparlampen) sowie die
zeitweise Abschaltung von Lampen,

- Dämmung oberster Geschossdecken bzw. Kellerdecken z.B. in Sporthallen,
- Kontrolle Nachtabsenkung/ Ferienschaltung aller Heizungsanlagen,
- Prüfung von Contractingmaßnahmen,
- Regelmäßige Auswertung/ Vergleich aller Verbrauchsdaten.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB, SR 67 Abt. GU, VRB laufend Budget  67 derzeit nicht zu beziffern

15.  Weitere Einsparungen im Geschäftsbetrieb der Verwaltung

Einsparungen sind auch für den laufenden Geschäftsbetrieb der Verwaltung z.B. durch folgende
Maßnahmen anzustreben:
·  Überarbeitung des kostenpflichtigen Zeitschriftenbedarfs
·  Verstärkte Nutzung des Intranet/Internet und ggf. elektronische Vorgangsbearbeitung

(Dokumentenmanagementsystem)
·  Interne Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter
·  Gebäudemanagement
·  Nutzung der Haustechnik im Gebäude Markt 2
·  Fuhrparkmanagement

Aufgrund der Zugriffsmöglichkeiten auf Internet und Intranet soll der kostenpflichtige
Zeitschriftenbedarf weiter eingeschränkt werden.

Durch konsequentere Nutzung der papierlosen Datenübermittlung (über E-Mail, Scanner
usw.) besonders innerhalb der Verwaltung, aber auch an Stadträte, wären Kosten- und
Zeiteinsparungen möglich. In diesem Zusammenhang wäre auch eine Einbindung des
optimierten Regiebetriebes in das Intranet sinnvoll.

Für eine Vielzahl rechtlicher wie anwendungstechnischer Probleme (EDV) werden Mitarbeiter zu
Schulungsmaßnahmen und Fortbildungen gesandt. Die Weitergabe dieses Wissens innerhalb der
Verwaltung sollte verstärkt durch Inhouse-Seminare durch städtisches Personal angeboten werden.
Kosteneffekte werden in der geringeren Fehlerquote, Einsparung von Arbeitszeit und
Schulungsbedarf gesehen.
Bsp.:
·  Im Rechnungsprüfungsamt wird großes Fachwissen zum Vergaberecht vorgehalten, daher

wären (Pflicht-)Schulungen durch das RPA zum Vergaberecht denkbar. Auch eine Einbindung
der Rechtsabteilung sollte geprüft werden.

·  EDV-Probleme, die durch die Abteilung des Hauptamtes zu lösen sind, gleichen sich oft. Für
solche oft gestellten Fragen sollte daher eine Plattform (z.B. regelmäßige Info-Mails und
Ordner unter Stadtverwaltung/Projekte) geschaffen werden, die dem „fortgeschrittenen Laien“
für Anwenderfragen, z.B. zu Excel, Hilfestellungen gibt.

Durch die volle Ausnutzung der Möglichkeiten der Software zum Gebäudemanagement (FM-
Tools) wäre Kostentransparenz, insbesondere Klarheit über Kostenverursachung zu erreichen.
Damit soll insbesondere die Wirtschaftlichkeit der Gebäude anhand von Kennzahlen dargestellt
werden, um in der Folge die Priorität von Investitionen daran bemessen zu können. Die Bündelung
des Gebäudemanagements (inklusive Hausmeisterdienste) beim Regiebetrieb ist dabei von Vorteil.
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Das Verwaltungsgebäude Markt 2 verfügt über eine moderne Haustechnik, die zentral über
Computer geregelt werden kann. Da gegenwärtig kein Mitarbeiter für diese zentrale Steuerung
eingesetzt ist, bleiben die Vorteile dieser Technik und damit Einsparmöglichkeiten bei den
Bewirtschaftungskosten ungenutzt; dem sollte abgeholfen werden.

Zu prüfen wäre, ob durch Einführung eines Fuhrparkmanagements, ggf. unter Einbeziehung
Dritter, Einsparungen zu erzielen wären.

Organzuständigkeit Verantwortliche Fachämter Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes
in ...

OB 10, 11, 14, Fachämter, 67 laufend Bürobedarf
Fortbildungskosten
Bewirtschaftungskosten

 10 T€

Strukturelle Änderungen innerhalb der Verwaltung

Strukturelle Änderungen zur Optimierung der Arbeitsabläufe sowie zur Reduzierung der
finanziellen Belastung in der gesamten Stadtverwaltung sind zu prüfen.

Diesem Ziel dient auch die mit Beschluss des Stadtrates zum 01.01.2008
vorgenommene Umwandlung des Eigenbetriebes Stadtwerke in einen optimierten
Regiebetrieb sowie die Eingliederung des Tiefbauamtes in diesen. Unter anderem aus
der Verringerung der Leitungsebenen werden Einsparungen in Höhe von 145.000 €
erwartet.

Vorbereitet bzw. untersucht wurden die Möglichkeiten der Einbringung von städtischem
Vermögen in bestehende bzw. neu zu gründende Stiftungen, um für die Zukunft
dauerhafte Entlastungen für den Haushalt bei Aufrechterhaltung des kulturellen
Angebotes zu erreichen. Der Beschluss des Stadtrates zur Einbringung der Alten
Mälzerei und des Jazz-Archives in die Lippmann&Rau-Stiftung wurde am 25.01.2008
gefasst. Auch für das Museum Automobile Welt Eisenach wird eine Stiftungslösung
geprüft.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB, SR OB, Dez. II und III,
67, 10, 11, 20, 41

2008
2009

Budget 67
UA 32110 (Alte Mälzerei)
UA 32120 (Automuseum)

145.000 €
38.000 €

II. Erhöhung der Einnahmen

A. Gewinnausschüttungen städtischer Beteiligungen

Städtische Beteiligungen sollten einen Beitrag zur Finanzierung leisten, eine Eigenkapitalverzinsung sollte angestrebt
werden.
Aus heutiger Sicht ist dies jedoch lediglich bei der Wartburg-Sparkasse möglich.

Wartburg-Sparkasse Mit der Änderung des Thüringer Sparkassengesetzes wären jährliche Ausschüttungen
an die Stadt möglich. Deren Verwendung ist jedoch auf gemeinnützige Zwecke
eingeschränkt. Auf Grundlage des Ergebnisses 2006 wurde rechnerisch eine
Ausschüttung von ca. 300 T€ ermittelt. Nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung zum
01.01.2008 ist die dann geltende Berechnungsgrundlage anzuwenden.
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Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...
VWH

OB, SR OB, 20 2008 Wartburg-Sparkasse 300 T€

B. Erhöhung von Steuereinnahmen

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern sind durch Änderungssatzung zur
Hebesatzsatzung für 2007 angehoben worden. Zu erwartende Mehreinnahmen haben
Auswirkung auf den Finanzplanzeitraum.

Die Anhebung der Hundesteuer ist am 25.05.2007 vom Stadtrat abgelehnt worden. Auch
diese Möglichkeit der Einnahmensteigerung muss jedoch im Blickfeld bleiben.

Die Spielapparatesteuer ist auf mögliche Erhöhungen zu prüfen.

Die Einführung einer Tourismusförderabgabe wurde in den Stadtrat eingebracht.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...
VWH:

Stadtrat OB, 20 2008 Hundesteuer
Spielapparatesteuer
Tourismusförderabgabe

 36 T€
derzeit nicht bezifferbar

200 T€

C. Gebührenerhöhungen

1. Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertagesstätten

Aufgrund der im Rahmen der Familienoffensive weggefallenen Landesförderung für Sachkosten in Kindertagesstätten
freier Träger besteht die Notwendigkeit, andere Deckungsmöglichkeiten für die entstehenden Lücken zu finden. Der
örtliche Träger ist nunmehr verpflichtet, dem freien Träger Sachkostenzuschüsse in gleicher Höhe zur Verfügung zu
stellen wie er für die eigenen Kindertagesstätten aufwendet. Neben der daraus notwendigen Erhöhung der städtischen
Sachkostenzuschüsse sind entsprechend der gesetzlichen Möglichkeiten auch die Eltern an der Deckung der
Sachkosten zu beteiligen. Eine Anhebung der Elternbeiträge auch in den stadteigenen Kindertagesstätten war ebenfalls
geprüft worden. Im Rahmen der Vorbereitung der Änderung der Kindertagesstättengebührensatzung war aufgrund
aktueller Rechtsprechung eine Staffelung der Gebühr nach Kinderzahl und Einkommen der Eltern zu berücksichtigen.
Die Satzungsänderung wurde am 16. November 2007 in den Stadtrat eingebracht.

Berücksichtigung müssen jedoch die voraussichtlich in gleichem Maße ansteigenden Kosten für die Übernahme von
Kita-Gebühren sozial schwacher Familien finden.

Ebenfalls wäre die weitere Übergabe von Kindertagesstätten in freie Trägerschaft hinsichtlich der haushaltsmäßigen
Auswirkungen zu prüfen.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB, SR 51.1 I. Quartal 2008 EP 4 20.000 €

2. Prüfung aller Gebühren/Entgelte auf mögliche/ notwendige Erhöhung

Alle Festlegungen zu Gebühren und Entgelten sind hinsichtlich der Anpassung der Gebührentatbestände und
möglicher Anhebung der Gebührensätze zu prüfen.
Bsp.:
Hinsichtlich der Gebührensatzung Feuerwehr werden in die gebührenpflichtigen Tatbestände auch Kosten für
Gefahrenverhütungsschauen und Fehlalarme aufgenommen.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB, SR verschiedene laufend verschiedene 1.000 €
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37 2008 HHSt. 13000.11020 (Feuerwehr) 7.000 €

3. Eintrittsgelder in städtischen Museen

Bislang gelten historisch gewachsen für alle städtischen Museen verschiedene
Eintrittspreise und unterschiedliche (z.T. veraltete) Eintrittskarten. Durch Anpassung der
Preise, einheitlich gedruckte Eintrittskarten wäre eine Vereinfachung hinsichtlich Druck
und Abrechnung und insgesamt eine Erhöhung der Entgelte möglich.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB, SR 41 2008 UA 32 derzeit nicht  konkret zu beziffern

D. Erweiterung der Kontrollbereiche für den ruhenden Verkehr

Aus der Erweiterung der Kontrollbereiche (örtlich und zeitlich) für den ruhenden Verkehr
sowie der personellen Verstärkung des Außendienstes sind Mehreinnahmen zu
erwarten. Ggf. ist eine Auslagerung/ Vergabe einzelner Leistungen zu prüfen.
Das Parkraumkonzept ist zu berücksichtigen.

Organ-
zuständigkeit

Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 32, 11 offen 11000.26010 20 T€    (Mehreinn. pro MA abzügl. PK)

E. Maßnahmen der Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

1. Konzessionsabgaben und Mitnutzungsentgelte

Den Versorgungsträgern ist die diskriminierungsfreie Mitnutzung städtischer
Grundstücke zum Zwecke der Verlegung von Versorgungsleitungen zu gewähren.
Hierfür zahlen einige Versorger auf der Grundlage von Konzessions- oder
Mitnutzungsverträgen Entgelte. Andere Versorger nutzen die städtischen Grundstücke
derzeit kostenfrei.
Diese Einnahmequelle wurde z.B. hinsichtlich der Versorgung mit Wasser und Fernwärme bislang
nicht genutzt, da hiermit Preiserhöhungen verbunden sein können. Zu prüfen ist die Erweiterung
der Einnahmemöglichkeiten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten der
Konzessionsabgabenordnung (KAE).
Auch die bestehenden Grundstücksnutzungen (z.B. Wegerechte) sind hinsichtlich der Erzielung
von Entgelten zu überprüfen.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB, SR 65, 20 laufend EP 8 derzeit nicht  konkret zu beziffern

2. Liegenschaftsmanagement

Durch Umsetzung eines Liegenschaftsmanagements könnten städtische Flächen durch
Ausweisung, Erschließung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeflächen stärker als
bisher gewinnbringend veräußert werden. Der Einsatz städtischer Mittel auf diesem
Gebiet würde mittelfristig die Erwirtschaftung von Einnahmen für den
Vermögenshaushalt ermöglichen.

Organzuständigkeit Verantwortliche Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...
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Fachämter
OB 65 offen EP 8 VMH derzeit nicht  konkret zu beziffern

3. Anhebung der Garagenpacht

Ein Vergleich mit anderen Kommunen wäre vorzunehmen.
Durch Anhebung der Garagenpacht könnten Mehreinnahmen erzielt werden.

Organzuständigkeit Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 65 2008 HHSt. 88000.14000 6.000 €

4. Berechnung von Bearbeitungsentgelten für Kaufverträge, Erbbaurechtsverträge u.ä.

Für Leistungen der Verwaltung sind entsprechend der gesetzlichen Möglichkeiten
Entgelte zu erheben.

Organ-
zuständigkeit

Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 65 2008 88000.10020 derzeit nicht  konkret zu beziffern

5. Konsequente Umsetzung der gesetzlichen Möglichkeiten der Einnahmeerzielung aus
Ausgleichsbeträgen

Mit der Ausweisung von Sanierungs- und Entwicklungsgebieten ergeben sich
Möglichkeiten, die Wertsteigerungen der Grundstücke durch Erhebung von Sanierungs-
und Ausgleichsbeiträgen abzuschöpfen. Bislang wird dies noch nicht konsequent
umgesetzt.

Organ-
zuständigkeit

Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 65 laufend EP 6 VMH derzeit nicht  konkret zu beziffern

F. Verbesserung der Vollstreckung

Durch verbesserte Personalausstattung in der Stadtkasse sind offene Forderungen der
Stadt verstärkt beizutreiben. Daraus ist mit einer Verbesserung des Zahlungseinganges
sowie verringerten Verfahrenskosten zu rechnen. Gleichzeitig soll künftig ein 2. Mahnlauf
realisiert werden, um die Anzahl der Vollstreckungsfälle zu reduzieren. Daneben wurde
mit Beschluss des Stadtrates Nr. 0589/2007 vom 14.12.2007 die Ausführung von
Teilleistungen der Vollstreckung durch Private (Verein Creditreform) genehmigt.

Organ-
zuständigkeit

Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB 20, 11 2008 verschiedene derzeit nicht  konkret zu beziffern

G. Optimierung der Kulturleistungen

Das Konsolidierungskonzept 2003 enthielt den Hinweis, ein Kultur- und
Marketingkonzept zur Bündelung der kulturellen Interessen im Stadtgebiet zu erstellen,
um damit aus den erzielten Synergieeffekten eine höhere Effizienz der eingesetzten
Mittel zu erreichen. Die Haushaltsmittel für die Kulturförderung sollen so eingesetzt
werden, dass im Ergebnis sowohl Mehreinnahmen bei der Stadt fließen, als auch für die
Vereine ein Zuwachs im Ergebnis zu verzeichnen ist.
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Die Struktur und Organisation der Kulturleistungen ist unter Berücksichtigung des künftigen
Leitbildes zu optimieren, ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Verflechtung mit den
Tourismusangeboten.

Organ-
zuständigkeit

Verantwortliche
Fachämter

Termin Betrag zur Entlastung des Haushaltes in ...

OB, SR Dez. II, 41 offen EP 3 Mehreinnahmen  derzeit nicht  konkret zu beziffern
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

12.02.2008 730-41/2008 7 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1/810505

Betreff

Änderung der Besetzung des Aufsichtsrates der SWG E isenach mbH

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 27.02.2008

Stadtrat 29.02.2008 7

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0017/2004 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

der Stadtrat beschließt:

Als Nachfolger/ Nachfolgerin für das stellvertreten de Aufsichtsratsmitglied der
Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH, Frau  Regina Stein wird gem. § 11
Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages

Herr / Frau _____________________________

bestellt.

II. Begründung

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 0017/2004 vom 03. September 2004 wurde Frau Regina Stein als
stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied der SWG Eisenach mbH bestellt.

Mit Schreiben vom 05.02.2008 hat Frau Stein mitgeteilt, dass sie aus persönlichen Gründen das Amt als
stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied in der SWG Eisenach mbH mit sofortiger Wirkung niederlegt.

Gemäß § 11 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages kann jedes Aufsichtsratsmitglied inkl. der Stellvertreter
sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist niederlegen.

Gem. § 11 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages schlägt der Stadtrat für die Restdauer der Amtszeit des
ausgeschiedenen Mitgliedes (= Wahlperiode des Stadtrates) einen Nachfolger vor.

Eine Festlegung zur Verfahrensweise bei der Besetzung des Aufsichtsrates enthält die Satzung nicht. Aus
dem Grund erfolgt die Bestellung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Aufsichtsrates gem. §
9 Abs. 2 – 4 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach nach dem Hare/Niemeyer - Verfahren. Im vorliegenden
Fall steht das Vorschlagsrecht der SPD – Stadtratsfraktion zu.

Doht
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

14.02.2008 741-41/2008 8 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.1/810105

Betreff

Änderung der Besetzung des Aufsichtsrates der Gründ er- und Innovationszentrum
Stedtfeld GmbH (GIS)

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 27.02.2008

Stadtrat 29.02.2008 8öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 0016/2004 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,

der Stadtrat beschließt:

Als Nachfolger für das stellvertretende Aufsichtsratsmitglied der Gründer- und
Innovationszentrum Stedtfeld GmbH, Frau Gisela Meißner wird gem. § 9 Abs. 7 des
Gesellschaftsvertrages der Leiter des Regionalen Service Centers Eisenach der IHK Erfurt, Herr
Stefan Fricke bestellt.

II. Begründung

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 0016/2004 vom 03. September 2004 wurde Frau Gisela Meißner als
stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied der GIS GmbH bestellt.

Frau Meißner wurde aufgrund ihrer Funktion als Leiterin des Regionalen Service Centers (RSC)
Eisenach der IHK Erfurt auf Vorschlag der CDU-Stadtratsfraktion in den Aufsichtsrat des GIS bestellt.
Aufgrund des altersbedingten Ausscheidens von Frau Meißner aus dieser Funktion wurde Herr Stefan
Fricke als neuer Leiter des RSC Eisenach als Nachfolger benannt. Da auch weiterhin die diesbezüglichen
Kompetenzen in die Arbeit des Aufsichtsrates der GIS einfließen sollen, wird Herr Fricke auch an dieser
Stelle auf Vorschlag der CDU-Stadtratsfraktion tätig werden.

Gem. § 9 des Gesellschaftsvertrages schlägt der Stadtrat für die Restdauer der Amtszeit des
ausgeschiedenen Mitgliedes (= Wahlperiode des Stadtrates) einen Nachfolger vor.

Eine Festlegung zur Verfahrensweise bei der Besetzung des Aufsichtsrates enthält die Satzung nicht. Aus
dem Grund erfolgt die Bestellung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Aufsichtsrates gem. §
9 Abs. 2 – 4 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach nach dem Hare/Niemeyer - Verfahren.

Doht
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

12.02.2008 731-41/2008 9 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

I 20 20.2-02/2008

Betreff

Satzung zur Erhebung einer Tourismusförderabgabe für Übernachtungen in Eisenach
Hier: Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

25.02.2008 4nöT

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 27.02.2008

Stadtrat 29.02.2008 9öT

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 90000.02900
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

die Satzung zur Erhebung einer Tourismusförderabgabe für Übernachtungen in der Stadt Eisenach.

II. Begründung

Auf die Begründung zur Einbringung o.g. Satzung wird verwiesen.

Der Stadtrat hat die Satzung am 25. Januar 2008 zur Kenntnis genommen und zur weiteren Beratung an
den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft , Kultur und Tourismus und an den Hauptausschuss
verwiesen (Beschluss-Nr. 0605/2008).

Nach Diskussion in diesen Ausschüssen soll abschließend entschieden werden.

Doht
Oberbürgermeister

Anlagen

Entwurf der Satzung zur Erhebung einer Tourismusförderabgabe für Übernachtungen in der Stadt
Eisenach
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Satzung zur Erhebung einer Tourismusförderabgabe fü r
Übernachtungen in der Stadt Eisenach vom ...............................

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 5 des
Gesetzes vom 23.12.2005 (GVBl. S. 446) und der §§ 2 und 5 des Thüringer
Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) vom 07.08.1991 (GVBl. S. 285, 329) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2004 (GVBl. S. 889), hat der Stadtrat der Stadt
Eisenach in seiner Sitzung am
                       folgende Satzung zur Erhebung einer Tourismusförderabgabe für
Übernachtungen in der Stadt Eisenach beschlossen:

§ 1
Abgabenerhebung

Die Stadt Eisenach erhebt eine Tourismusförderabgabe für Übernachtungen
(nachfolgend Abgabe genannt) als örtliche Aufwandssteuer nach Maßgabe dieser
Satzung.

§ 2
Abgabengegenstand

(1) Gegenstand der Abgabe ist der Aufwand des Übernachtungsgastes für entgeltliche
Übernachtungen in gewerblichen und nichtgewerblichen Beherbergungsstätten in der
Stadt Eisenach, die gegen Entgelt vorübergehend Übernachtungsmöglichkeiten zur
Verfügung stellen.
(2) Der Abgabe unterfallen nicht Übernachtungen von Personen, die das achtzehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

§ 3
Abgabenmaßstab/ Abgabensatz

Die Abgabe beträgt 1,00 EUR pro Person und Übernachtung.
§ 4

Abgabenschuldner
Abgabepflichtig ist der Übernachtungsgast und neben diesem gemäß § 6 Thüringer
Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) der Betreiber der Beherbergungsstätte, der dem
Übernachtungsgast die Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung stellt.

§ 5
Einziehung und Abführung

Zur Einziehung und Abführung der Abgabe, Führung des Nachweises sowie der damit
verbundenen Meldungen gegenüber der Stadt Eisenach ist der Betreiber der
Beherbergungsstätte verpflichtet, der dem Übernachtungsgast die Übernachtung
gewährt.

§ 6
Entstehung

Die Abgabeschuld entsteht mit der Anmietung der Übernachtungsmöglichkeit,
spätestens mit der Entrichtung des Entgeltes für die Übernachtung.

§ 7
Festsetzung und Fälligkeit

Der Betreiber einer Beherbergungsstätte ist verpflichtet, bis zum 15. Tage nach dem
Ablauf eines Kalendervierteljahres der Stadt Eisenach eine Erklärung nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck einzureichen. Die errechnete Abgabe wird durch einen
Abgabenbescheid für das Kalendervierteljahr festgesetzt. Sie wird einen Monat nach
Bekanntgabe des Bescheides an den Abgabenschuldner fällig.
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§ 8
Abgabenaufsicht und Prüfungsvorschriften

Vertreter der Stadt Eisenach sind berechtigt, während der üblichen Geschäfts- und
Arbeitszeiten zur Feststellung von Abgabetatbeständen die Geschäftsräume des
Betreibers einer Beherbergungsstätte zu betreten und die entsprechenden
Geschäftsunterlagen einzusehen.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Abgabepflichtiger oder Betreiber einer
Beherbergungsstätte oder bei Wahrnehmung der Angelegenheit eines Abgabepflichtigen
oder Betreibers einer Beherbergungsstätte leichtfertig
a) über abgabenrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben

macht oder
b) die Stadt Eisenach pflichtwidrig über abgabenrechtlich erhebliche Tatsachen in

Unkenntnis lässt und dadurch Abgaben verkürzt oder nicht gerechtfertigte
Abgabenvorteile für sich oder für einen anderen erlangt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig Belege ausstellt, die in
tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind.
(3) Gemäß § 17 ThürKAG kann eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 mit einer
Geldbuße bis zu 10.000,00 EUR, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 gemäß § 18
ThürKAG mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 EUR geahndet werden.

§ 10
In – Kraft – Treten

Diese Satzung tritt am ersten Tag des Monats, der auf die öffentlichen Bekanntmachung
dieser Satzung folgt, in Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

-Siegel-

Doht
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

22.11.2007 695-39/2007 11 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 51 51/ 51 13 502

Betreff
Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Stadt Eisenach (Kindergarten-Benutzungssatzung)
Hier:Beratung undBeschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

03.12.2007 3

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss 28.02.2008 8

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 27.02.2008

Stadtrat 29.02.2008 11

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :           
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 379/96 Beschluss-Nr.: 940/97 Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen empfiehlt,
der Jugendhilfeausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Statdtrat beschließt:

die Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Stadt Eisenach (Kindergarten-Benutzungssatzung)

II. Begründung

 Zur Begründung wird auf den TOP 14 öffentlicher Teil der 38. Sitzung des Stadtrates der Stadt Eisenach
vom 16.11.2007 verwiesen.

Doht                                                                      Lieske
Oberbürgermeister Bürgermeisterin

Anlagen und Verteiler

Die Anlage -Entwurf der Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Stadt Eisenach (Kindergarten -
Benutzungssatzung)- ist den Stadtratsunterlagen der 38. Sitzung des Stadtrates der Stadt Eisenach vom
16.11.2007 unter TOP 14 öffentlicher Teil zu entnehmen.

– alle Stadtratsmitglieder -
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Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Sta dt Eisenach
(Kindergarten-Benutzungssatzung) vom ..........................

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 Satz 1, 20 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S.
501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 23.12.2005 (GVBl. S. 446), und der
Bestimmungen des Thüringer Gesetzes über die Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege als Ausführungsgesetz zum Achten
Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (Thüringer
Kindertageseinrichtungsgesetz - ThürKitaG) vom 16.12.2005 (GVBl. S. 365, ber. 2006 S.
51), hat der Stadtrat der Stadt Eisenach in der Sitzung am                      die folgende
Satzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich / Träger und Rechtsform

(1) Die Satzung gilt für alle Kindergärten in Trägerschaft der Stadt Eisenach.
(2) Die Kindergärten werden von der Stadt Eisenach als öffentliche Einrichtungen
unterhalten. Durch ihre Inanspruchnahme nach Maßgabe dieser Satzung entsteht ein
öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis.

§ 2
Aufgaben / Begriffsbestimmung

(1) Die Aufgaben der Kindergärten bestimmen sich nach den Vorschriften des Thüringer
Kindertageseinrichtungsgesetzes - ThürKitaG und den einschlägigen
Rechtsverordnungen.
(2) Eltern im Sinne dieser Satzung sind die jeweiligen Erziehungsberechtigten.

§ 3
Kreis der Berechtigten

(1) Die Kindergärten stehen grundsätzlich allen Kindern, die in der Stadt Eisenach ihren
Wohnsitz (Hauptwohnung i.S. des Melderechts) haben offen.
(2) Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Kinder, die ihren Wohnsitz in einem anderen
Ort innerhalb des Freistaats Thüringen haben, auf Grund des Wunsch- und Wahlrechts
nach § 4 ThürKitaG aufzunehmen, wenn verfügbare Plätze vorhanden sind.
(3) Wenn die amtlich festgelegte Höchstbelegung des jeweiligen Kindergarten erreicht
ist, können weitere Aufnahmen erst nach Freiwerden von Plätzen erfolgen. Für diesen
Fall stellt die Stadt Eisenach einen anderen Platz zur Verfügung.

§ 4
Betreuungszeiten

(1) Die Kindergärten sind an Werktagen montags bis freitags von 06.00 Uhr bis 17.00
Uhr geöffnet. Die Kindergärten bleiben vom 24.12. bis einschließlich Neujahr eines jeden
Jahres geschlossen.
(2) Eine Betreuung kann entweder in Form einer Ganztagsbetreuung oder einer
Halbtagsbetreuung (06.00 – 12.00 Uhr) erfolgen.

§ 5
Aufnahme

(1) Jedes Kind muss unmittelbar vor seiner Anmeldung und vor seiner Aufnahme in den
Kindergarten ärztlich untersucht werden, was durch Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses
nachzuweisen ist. In begründeten Fällen kann eine amtsärztliche Untersuchung vor
Aufnahme in den Kindergarten gefordert werden.
(2) Die Aufnahme erfolgt nach schriftlicher Anmeldung beim zuständigen Fachamt der
Stadt Eisenach. Der Anmeldezeitraum wird rechtzeitig in der Tagespresse veröffentlicht.
Die Anmeldung soll in der Regel in diesem Anmeldezeitraum erfolgen.
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(3) Voraussetzungen für die Aufnahme von Kindern im Alter von zwei bis drei Jahren
sind
a) eine Vorlage der Feststellung des Anspruches auf Bereitstellung eines Platzes in

einem Kindergarten,
b) die Antragstellung auf Erziehungsgeld durch die Erziehungsgeldberechtigten und
c) eine entsprechende Abtretungserklärung des Erziehungsgeldes von bis zu 150,00

Euro monatlich gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Erziehungsgeldgesetz für einen
Ganztagsplatz und von 100,00 Euro für einen Halbtagsplatz.

(4) Voraussetzung für die Aufnahme von Kindern ab 3 Jahren ist die Vorlage der
Feststellung des Anspruches auf Bereitstellung eines Platzes in einem Kindergarten.
(5) Eine Aufnahme von Kindern aus anderen Orten innerhalb des Freistaats Thüringen
erfolgt nur im Rahmen freier Kapazitäten und nach Vorlage der Bestätigung der
Finanzierung durch die Wohnsitzgemeinde.

§ 6
Pflichten der Eltern

(1) Die Eltern übergeben die Kinder zu Beginn der Betreuungszeit dem
Betreuungspersonal und holen sie nach Beendigung der Betreuungszeit beim Personal
im Kindergarten wieder ab. Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der
Übernahme der Kinder im Gebäude des Kindergartens und endet mit der Übergabe der
Kinder durch das Personal an die Eltern oder abholberechtigten Personen.
(2) Grundsätzlich sollen die Eltern ihre Kinder aus dem Kindergarten abholen. Die Eltern
erklären bei der Aufnahme des Kindes in den Kindergarten schriftlich, wer außer ihnen
zur Abholung des Kindes berechtigt ist. Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen bzw.
geändert werden.
Sollen Kinder den Heimweg allein antreten, bedarf dies zuvor einer schriftlichen
Erklärung der Eltern und dem Einverständnis der Leitung des Kindergartens.
(3) Bei Verdacht oder Auftreten ansteckender Krankheiten beim Kind oder in der
Wohngemeinschaft des Kindes sind die Eltern zu unverzüglicher Mitteilung an die
Leitung des Kindergartens verpflichtet. In diesen Fällen darf der Kindergarten erst wieder
besucht werden, wenn eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.
(4) Das Fehlen des Kindes ist unverzüglich der Leitung des Kindergartens mitzuteilen.
(5) Die Eltern haben die Bestimmungen dieser Satzung und der zu dieser Satzung
erlassenen Gebührensatzung einzuhalten und insbesondere die Gebühren regelmäßig
und rechtzeitig zu entrichten.

§ 7
Pflichten der Leitung des Kindergartens

(1) Die Leitung gibt den Eltern der Kinder in festgelegten Sprechzeiten Gelegenheit zum
Gespräch.
(2) Treten die im Seuchenrechtsneuordnungsgesetz (SeuchRneuG) genannten
Krankheiten oder ein hierauf gerichteter Verdacht auf, so ist die Leitung verpflichtet,
unverzüglich das zuständige Fachamt der Stadt Eisenach und gleichzeitig das
Gesundheitsamt zu unterrichten und dessen Weisungen zu befolgen.

§ 8
Elternbeirat

Für den Kindergarten wird nach § 10 des ThürKitaG ein Elternbeirat aus Elternvertretern
gebildet, der vom Träger des Kindergartens und der Leitung informiert und gehört wird,
bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. Gegebenenfalls ist die Zustimmung
des Elternbeirates einzuholen (§ 10 ThürKitaG).

§ 9
Versicherung

(1) Die Stadt Eisenach versichert alle Kinder gegen Sachschäden.
(2) Gegen Unfälle im Kindergarten sowie auf dem Hin- und Rückweg sind die Kinder
gesetzlich versichert.
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§ 10
Benutzungsgebühren

Für die Benutzung der Kindergärten wird von den Eltern der Kinder eine
Benutzungsgebühr nach Maßgabe der zu dieser Satzung jeweils gültigen
Gebührensatzung erhoben.

§ 11
Abmeldung

(1) Abmeldungen sind schriftlich bis zum 20. eines Monats zum Ende des Monats beim
zuständigen Fachamt der Stadt Eisenach vorzunehmen. Geht die Abmeldung erst nach
dem 20. des Monats beim zuständigen Fachamt der Stadt Eisenach ein, wird sie erst
zum Ablauf des nächsten Monats wirksam.
(2) Werden die Satzungsbestimmungen nicht eingehalten, so kann das Kind vom
weiteren Besuch ausgeschlossen werden. Die Entscheidung hierüber trifft das Fachamt
nach Anhörung der Eltern. Der Ausschluss gilt als Abmeldung.
(3) Werden die Gebühren zweimal nicht ordnungsgemäß entrichtet, so kann das Anrecht
auf den bisher eingenommenen Platz erlöschen. Die Entscheidung hierüber trifft das
Fachamt nach Anhörung der Eltern. Das Erlöschen des Anrechts gilt als Abmeldung.

§ 12
Gespeicherte Daten

(1) Für die Bearbeitung des Antrags auf Aufnahme in den Kindergarten sowie für die
Erhebung der Benutzungsgebühren werden folgende personenbezogene Daten in
automatisierten Dateien gespeichert:
a) Allgemeine Daten: Name und Anschrift der Eltern und der Kinder, Geburtsdaten aller

Kinder sowie weitere zur kassenmäßigen Abwicklung erforderliche Daten,
b) Benutzungsgebühr: Berechnungsgrundlage.
Rechtsgrundlage:

Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), Thüringer Kommunalabgabengesetz
(ThürKAG), Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG), Thür.
Datenschutzgesetz (ThürDSG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), örtliche
Satzung über die Benutzung der Kindergärten sowie die dazu ergangene
Gebührensatzung.

(2) Durch die Bekanntmachung dieser Satzung werden die betroffenen Eltern gemäß §
19 Abs. 3 ThürDSG über die Aufnahme der in Abs. 1 genannten Daten in automatisierte
Dateien unterrichtet.

§ 13
In - Kraft - Treten

(1) Diese Satzung tritt am ersten Tag des Monats, der auf die öffentliche
Bekanntmachung dieser Satzung folgt, in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Benutzung von Kindergärten der Stadt Eisenach
(Kindertagesstätten-Benutzungssatzung) vom 17.06.1996 (Amtsblatt der Stadt Eisenach
Nr. 10/96 v. 27.06.1996), geändert durch 1. Änderungssatzung vom 03.02.1998 (Thür.
Allgemeine Nr. 35 v. 11.02.1998, Eisenacher Presse – Thür. Landeszeitung Nr. 35 v.
11.02.1998), außer Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

(Siegel)
Doht
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

11.02.2008 696-39/2008 12 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

II 51 51/ 51 13 502

Betreff
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindergärten und die Betreuung von
Kindern in Kindertagespflege in der Stadt Eisenach (Kindertagesbetreuungs – Gebührensatzung) Hier:
Beratung und Beschlussfassung

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

18.02.2008 7

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss 28.02.2008 9

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 27.02.2008

Stadtrat 29.02.2008 12

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 46401.11170 und 13020
                                                                                                46406.11170 und 13020; 46460.11170 und 13020

 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle :           

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

          

          
          

          

          
          

          

          
          

= verfügbar                               

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: 888/97 Beschluss-Nr.: 0309/2001 Beschluss-Nr.: 0193/2005 Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen empfiehlt,
der Jugendhilfeausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindergärten und die Betreuung von
Kindern in Kindertagespflege in der Stadt Eisenach (Kindertagesbetreuungs - Gebührensatzung).

II. Begründung:

Zur allgemeinen Begründung der Vorlage dieser Satzung wird auf den Top 15 öffentlicher Teil
der 38. Sitzung des Stadtrates der Stadt Eisenach vom 16.11.2007 verwiesen.

Der nunmehr vorliegende Satzungsentwurf beinhaltet gegenüber dem am 16.11.2007
eingebrachten Satzungsentwurf folgende Veränderungen:

1. Höhe der Betreuungsgebühren - § 8 Absatz 1b)

alte Fassung : „nach Anzahl der Kinder, die gleichzeitig Kindertagesbetreuung in einer
städtischen Kindertagesstätte oder in Tagespflege beanspruchen und im Haushalt der
Erziehungsberechtigten leben...“

neue Fassung : „nach Anzahl der Kinder, die gleichzeitig Kindertagesbetreuung in einer
Kindertagesstätte, Hort oder in Tagespflege beanspruchen und im Haushalt der
Erziehungberechtigten leben...“

2. Höhe der Betreuungsgebühren - § 8 Absatz 4

Bei der nunmehr erfolgten Staffelung der Gebühren nach Kinderzahl und Einkommen wurde
von den durchschnittlichen Betriebskosten (ohne Personalkosten) der städtischen
Kindertagesstätten in Höhe von 125,50 €  pro Platz/Monat (Grundlage Haushaltsjahr 2006) als
Höchstbetrag der Gebühren ausgegangen. Die lineare Staffelung nach unten orientiert sich an
der prozentualen Verringerung des Einkommens.

3. Änderung des § 10 der Kindertagesbetreuungs- Gebührensatzung

Aufgrund tariflicher Lohnerhöhungen der Dienstleistungsgruppe Piepenbrock steigen die
Verpflegungsgebühren in den Kindergärten „Kindertraum“ und „Zwergenland“ ab 01.01.2008
von 1,87 € pro Tag auf 1,88 € pro Tag .

Der neue Preis wurde am 12.11. 2007 der Stadtverwaltung bekanntgegeben.

Doht                                                                      Lieske

Oberbürgermeister Bürgermeisterin

Anlagen und Verteiler

- Entwurf der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindergärten und die
Betreuung von Kindern in Kindertagespflege in der Stadt Eisenach (Kindertagesbetreuungs -
Gebührensatzung)

– alle Stadtratsmitglieder -
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benu tzung von
Kindergärten und die Betreuung von Kindern in Kinde rtagespflege in

der Stadt Eisenach
(Kindertagesbetreuungs - Gebührensatzung) vom ................................

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer
Kommunalordnung -ThürKO-) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes
vom 23.12.2005 (GVBl. S. 446), der §§ 2, 10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetz
(ThürKAG) vom 07.08.1991 (GVBl. S. 285, 329) in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2004
(GVBl. S. 889), des § 90 des Sozialgesetzbuches (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und
Jugendhilfe i. d. F. der Bekanntmachung vom 08.12.1998 (BGBl. I S. 3546), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.09.2005 (BGBl. I S. 2729), der §§ 18 Abs. 1, 20 des
Thüringer Gesetzes über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege als Ausführungsgesetz zum Achten Buch
Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz -
ThürKitaG) vom 16.12.2005 (GVBl. S. 365, ber. 2006 S. 51), sowie des § 10 der Satzung über
die Benutzung der Kindergärten der Stadt Eisenach (Kindergarten-Benutzungssatzung) vom
hat der Stadtrat der Stadt Eisenach in seiner Sitzung am                     folgende Satzung
beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für alle Kindergärten in Trägerschaft der Stadt Eisenach, sowie für die
Betreuung von Kindern in Kindertagespflege, für die eine laufende Geldleistung an die
Tagespflegeperson gem. § 18 Abs. 9 ThürKitaG und § 23 Abs. 2 SGB VIII gezahlt wird.

§ 2
Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung

Kindertagesbetreuung ist die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Die
Kindertagesbetreuung kann
a) in Kindergärten und/oder
b) in Kindertagespflege
in Anspruch genommen werden.

§ 3
Gebührenerhebung

Die Stadt Eisenach erhebt für die Inanspruchnahme von
a) Kindertagesbetreuung Betreuungsgebühren und
b) Verpflegung von Kindern in Kindergärten Verpflegungsgebühren
nach Maßgabe dieser Satzung.

§ 4
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten des Kindes, welches eine
Kindertagesbetreuung oder Verpflegung in Anspruch nimmt. Mehrere Gebührenschuldner sind
Gesamtschuldner.

§ 5
Entstehen und Ende der Gebührenschuld

(1) Die Gebührenschuld für die Betreuungsgebühren entsteht monatlich jeweils zum 1. des
Monats, erstmalig jedoch mit Beginn der Kindertagesbetreuung und endet mit dem
Wirksamwerden der Abmeldung oder dem Ausschluss des Kindes bzw. mit der Einstellung der
laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson.
(2) Die Gebührenschuld für Verpflegungsgebühren entsteht erstmalig mit der Anmeldung zur
Teilnahme an der Verpflegung, im Übrigen fortlaufend mit Beginn eines jeden Tages für den die
Verpflegung bereitgestellt wird, wenn nicht eine Abbestellung gem. § 9 Abs. 3 erfolgt. Die
Gebührenschuld für Verpflegungsgebühren endet mit der Abmeldung für die Teilnahme an der
Verpflegung.
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§ 6
Fälligkeit und Zahlung

(1) Die Gebühren werden monatlich abgerechnet und sind auf das im Gebührenbescheid
angegebene Konto der Stadt Eisenach zu überweisen.
(2) Die Betreuungsgebühren sind am 15. eines jeden Monats für den laufenden Monat fällig.
(3) Die Verpflegungsgebühren sind eine Woche nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides
fällig.
(4) Eine Entrichtung der Gebühren direkt in den Kindergärten oder bei den Tagespflegepersonen
ist nicht zulässig.

§ 7
Betreuungsgebühren

(1) Betreuungsgebühren sind auch zu entrichten, wenn der Kindergarten während der Ferien, an
Feiertagen oder aus sonstigen Gründen geschlossen bleibt bzw. auch bei Verhinderung der
Tagespflegeperson durch Krankheit, Urlaub etc.
(2) Beginnt die Kindertagesbetreuung einschließlich bis zum 15. eines Monats, sind die vollen
Gebühren für diesen Monat zu entrichten. Bei Beginn nach dem 15. eines Monats ist die Hälfte
der Gebühren für diesen Monat zu entrichten.
(3) Ein Wechsel des Betreuungsverhältnisses von Ganztagsbetreuung auf Halbtagsbetreuung
und umgekehrt ist nur zum 1. eines Monats möglich.
(4) Wenn ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung bzw. ärztlich bescheinigter Kur
die Kindertagesbetreuung in einem Kindergarten über einen Zeitraum von mehr als einen Monat
nicht in Anspruch nehmen kann bzw. bei Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege für einen
vollen Monat kein Aufwendungsersatz an die Tagespflegeperson gezahlt wird, wird die Gebühr
für diesen Zeitraum auf Antrag erstattet. Bei einer Abwesenheit bis zu einem Monat bleibt die
Höhe der Gebühren unberührt.

§ 8
Höhe der Betreuungsgebühren

(1) Die Höhe der Betreuungsgebühr bemisst sich
a) nach dem aktuellen Monatseinkommen der Erziehungsberechtigten zum

Berechnungszeitpunkt und
b) nach der Anzahl der Kinder, die gleichzeitig Kindertagesbetreuung in einer

Kindertagesstätte, Hort oder in Tagespflege beanspruchen und im Haushalt der
Erziehungsberechtigten leben sowie

c) nach dem Betreuungsumfang.
Bei monatlich abweichenden Einkommen (z.B. durch Weihnachts- und Urlaubsgeld,
Schichtarbeiten und Zuschläge) ermittelt sich das Einkommen aus dem Durchschnitt der letzten
12 Monate ab Berechnungszeitpunkt. Bei selbständigen Erwerbstätigen ist die Grundlage für die
Einkommensermittlung der letzte Einkommensteuerbescheid.
Sofern bei der Gebührenbemessung die Anzahl der Kinder nach Satz 1 Buchst. b) zu Grunde zu
legen ist, bestimmt sich für die Gebührenerhebung die Reihenfolge der Kinder nach dem Alter
derart, dass 1. Kind das älteste Kind, 2. Kind das zweitälteste Kind usw. ist.
(2) Als Einkommen im Sinne dieser Satzung gelten sämtliche Einnahmen in Geld ausschließlich
des Kindergeldes. Elterngeld wird, soweit es 300,00 € pro Kind im Monat übersteigt, mit dem
übersteigenden Betrag als Einkommen berücksichtigt.
(3) Von dem Einkommen nach Absatz 2 sind folgende Beträge abzusetzen:
- auf das Einkommen zu entrichtende Steuern in tatsächlich nachgewiesener Höhe,
- Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung in tatsächlicher Höhe, bei Nichtpflichtversicherten in

Höhe der Nachweise zu einer privaten Kranken- und Lebens-/Rentenversicherung,
- Unterhaltszahlungen in tatsächlich nachgewiesener Höhe.
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(4) Für die Inanspruchnahme einer Kindertagesbetreuung werden bei einer Ganztagsbetreuung
pro betreutem Kind und gestaffelt nach dem bereinigten Einkommen gem. Abs. 3 folgende
Gebühren erhoben:

Stufe bereinigtes Einkommen
in Euro/ Monat

Gebühr in Euro/ Monat

1. Kind 2. Kind 3. Kind ab 4. Kind

1 unter 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 900,00 bis unter 1.300,00 45,20 31,65 18,10 0,00

3 1.300,00 bis unter 1.700,00 65,30 45,70 26,10 0,00

4 1.700,00 bis unter 2.100,00 85,30 59,70 34,10 0,00

5 2.100,00 bis unter 2.500,00 105,40 73,80 42,20 0,00

6 ab 2.500,00 125,50 87,85 50,20 0,00

(5) Bei einer Halbtagsbetreuung eines Kindes (im Kindergarten 06.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bei
Kindertagespflege bis maximal 5 Stunden täglich im Durchschnitt) verringert sich die Gebühr auf
70 von Hundert der nach Abs. 4 jeweils maßgeblichen Gebühr für eine Ganztagsbetreuung.
(6) Sofern der für ein Kind bestehende Anspruch auf Erziehungsgeld nach dem Thüringer
Erziehungsgeldgesetz nicht geltend gemacht oder an die Stadt Eisenach nicht abgetreten wird,
erhöht sich die jeweils maßgebliche Gebühr pro betreutem Kind
a) bei einer Ganztagsbetreuung nach Abs. 4 um 150,00 €/ Monat,
b) bei einer Halbtagsbetreuung nach Abs. 5 um 100,00 €/ Monat.
(7) Bei Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung in Form von Kindertagespflege zusätzlich
zur Betreuung in einer Kindertageseinrichtung nach § 1 Abs. 1 ThürKitaG oder einem Schulhort
wird eine gesonderte Gebühr erhoben. Die Gebühr bemisst sich nach folgender Tabelle:

Stufe bereinigtes Einkommen
in Euro/ Monat

Gebühr in Euro/ Monat

1. Kind 2. Kind 3. Kind ab 4. Kind

1 unter 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 900,00 bis unter 1.300,00 15,80 11,10 6,35 0,00

3 1.300,00 bis unter 1.700,00 22,85 16,00 9,15 0,00

4 1.700,00 bis unter 2.100,00 29,85 20,90 11,95 0,00

5 2.100,00 bis unter 2.500,00 36,90 25,85 14,80 0,00

6 ab 2.500,00 43,95 30,75 17,60 0,00

§ 9
Verpflegungsgebühren

(1) Erhält ein Kind in einem Kindergarten der Stadt Eisenach eine Verpflegung, so werden
zusätzlich zu den Betreuungsgebühren Verpflegungsgebühren erhoben. Die Verpflegung
beinhaltet die Versorgung mit Mittagessen und Getränken sowie die Vor- und Nachbereitung für
die Mittagsversorgung.
(2) Die Verpflegungsgebühr errechnet sich aus den pro Tag bereitgestellten Verpflegungen.
(3) Eine Verpflegungsgebühr ist nicht zu entrichten, sofern eine Abbestellung der Verpflegung
bis 08.00 Uhr des selben Tages erfolgt ist.

§ 10
Höhe der Verpflegungsgebühren

Die Verpflegungsgebühr beträgt
a) für den Kindergarten “Spatzennest” 1,84 Euro
b) für den Kindergarten “Kindertraum” 1,88 Euro
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c) für den Kindergarten “Zwergenland” 1,88 Euro
pro Tag.

§ 11
Mitwirkungspflichten

(1) Die Höhe des Einkommens ist von den Erziehungsberechtigten durch Vorlage geeigneter
Unterlagen bis spätestens zwei Wochen nach Beginn der Kindertagesbetreuung zu belegen.
Hierzu sind entsprechende Einkommensnachweise vorzulegen. Bei selbständiger
Erwerbstätigkeit ist das Einkommen durch Vorlage des letzten Einkommensteuerbescheides
sowie einer aktuellen durch den Steuerberater bestätigten betriebswirtschaftlichen Auswertung
und/oder einer aktuellen Einnahme-/Überschussrechnung eines Steuerberaters zu belegen.
Wurde nicht im gesamten Kalenderjahr Einkommen erzielt, ist die Einschätzung auf die
Zeitdauer zu beschränken, in der Einkommen erzielt wurde.
(2) Erfolgt die Vorlage der erforderlichen Unterlagen nach Abs.1 durch die
Erziehungsberechtigten nicht vollständig oder nicht zeitgerecht, wird bis zur vollständigen
Vorlage dieser Unterlagen eine Gebühr nach § 8 Abs. 4 Stufe 6 festgesetzt.
(3) Im Übrigen sind jegliche Veränderungen der Einkommensverhältnisse der Stadt Eisenach
unverzüglich mitzuteilen und entsprechend zu belegen.
Bedingt die Veränderung der Einkommensverhältnisse eine Neufestsetzung der Gebühr durch
Zuordnung in eine nach § 8 Abs. 4 festgelegte
a) niedrigere Stufe, erfolgt die Neufestsetzung der Gebühr ab Beginn des Monats, in dem die

Stadt Eisenach Kenntnis von der Veränderung erhalten hat, maximal für zwei Monate
rückwirkend

b) höhere Stufe, erfolgt die Neufestsetzung der Gebühr ab Beginn des Monats, für den die
Veränderung wirksam wird oder geworden ist.

§ 12
Festlegung der Gebühren, Auskunftspflichten

(1) Die Stadt Eisenach erlässt zu Beginn der Kindertagesbetreuung und nachfolgend bei jeder
Änderung des Betreuungsverhältnisses, der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder und des
Einkommens einen Bescheid, aus dem die Höhe der Gebühren hervorgeht. Die
Einkommenshöhe ist regelmäßig nach Ablauf eines Jahres nach der Gebührenfestsetzung
erneut nachzuweisen. Unabhängig davon besitzt der Gebührenbescheid eine Gültigkeitsdauer
von einem Jahr.
(2) Die Anzahl der betreuten Kinder ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu belegen. Wird
ein Nachweis nicht erbracht, so sind die Gebühren für das erste Kind festzusetzen.
(3) Änderungen in der Zahl der betreuten Kinder sind beim zuständigen Fachamt unter Vorlage
der notwendigen Unterlagen unverzüglich zu melden.

§ 13
In – Kraft - Treten

(1) Diese Satzung tritt am ersten Tag des Monats, der auf die öffentliche Bekanntmachung
dieser Satzung folgt, in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von
Kindergärten der Stadt Eisenach (Kindertagesstätten-Gebührensatzung) vom 18.12.1997 (Thür.
Allgemeine Nr. 302 v. 24.12.1997, Eisenacher Presse – Thür. Landeszeitung Nr. 302 v.
24.12.1997), zuletzt geändert durch 2. Änderungssatzung vom 07.07.2005 (Thür. Allgemeine Nr.
162 v. 14.07.2005, Eisenacher Presse – Thür. Landeszeitung Nr. 162 v. 14.07.2005), außer
Kraft.

Eisenach, den
Stadt Eisenach

(Siegel)

Doht
Oberbürgermeister
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

13.02.2008 732-41/2008 13 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 65 65.24 – 02/08-1

Betreff

Sanierung Stadtschloss 5./6. Bauabschnitt
hier:  Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Haushalt 2008 in Höhe von 600.000,-- €

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 27.02.2008

Stadtrat 29.02.2008 13

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 61500.36108
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 61500.94008

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

0,00

0,00
0,00

830.834,39

94.755,91
0,00

830.834,39

94.755,91
0,00

= verfügbar 0,00 736.078,48 736.078,48

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           
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I. Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuß empfiehlt:
Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
die Bereitstellung von Haushaltsmitteln 2008 in Höhe von 600.000,- € in der Haushalts-stelle
61500.94008 Sanierung/Ausbau Stadtschloss Eisenach, 5. und 6. Bauabschnitt

Die Deckung erfolgt aus folgenden Haushaltstellen:
61500.36108 – Landeszuweisung zum Stadtschloss Eisenach
1. 61500.36108 – Landeszuweisung zum Stadtschloss Eisenach in Höhe von 480.000,- € für 5. und

6.BA (Bewilligungsbescheide liegen vor)
2. Eigenanteil der Stadt Eisenach in Höhe von 120.000,- € Haushalt 2008

II. Begründung

Entsprechend dem aktuellen Ausführungsstand wurde in Abstimmung mit dem Museum und den
aktuellen Erfordernissen die Fertigstellung des Mansardgeschosses als nächster Aus-führungsabschnitt
festgelegt. Von dem ursprünglich zum HH 2008 angemeldeten Finanzbedarf von 1.000.000,00 € (hierfür
liegen die Bewilligungsbescheide vor) sind daher vorläufig Haushaltsmittel für o.g. Maßnahmen von
600.000,-- € erforderlich. Die vorläufige Reduzierung der Haushaltsmittel erfolgte in Absprache mit Amt
65, Abt. 65.3.

Diese Festlegung begründet sich wie folgt:
1. Das Mansardgeschoss kann als Einheit komplett gegenüber den beiden Obergeschossen abgeschottet

werden. Eine derartige Abschottung ist für die beiden darunter befindlichen Geschosse nicht
möglich, da hier das Haupttreppenhaus (Bestandteil 5. Bauabschnitt) als Zugang benötigt wird. Eine
Fertigstellung des „dahinter“ befindlichen 6. Bauabschnittes ist auch wenig sinnvoll, da sich
zwischen diesem Bereich und dem bereits in Nutzung befindlichen zweiten Bauabschnitt dann
weiterhin eine Baustelle befinden würde.

2. Durch die Abschottung des Mansardgeschosses in Deckenebene erhöht sich die Sicherheit für diesen
Bereich (Einbruchschutz). Auch stehen dann weitere Magazinräume wieder zur Verfügung und die
Restauratoren erhalten verbesserte Arbeitsmöglichkeiten. Exponate können besser bewertet und
Ausstellungen effektiver und attraktiver vorbereitet werden.

3. Im Mansardgeschoss sind analog dem weitestgehend fertiggestellten Erdgeschoss nur wenige
restauratorische Arbeiten erforderlich, so dass hier eine wesentlich schnellere Fertigstellung als in
den beiden Obergeschossen möglich ist.

4. Im Mansardbereich ist zudem die Brandmeldezentrale untergebracht, welche zur sachgemäßen
Inbetriebnahme des Gesamtobjektes fertiggestellt sein muss. Da mittlerweile der Marstall und der
halbe Südflügel (westliches Drittel komplett, mittleres und östliches Drittel Erdgeschoss) fertig bzw.
fast fertig gestellt sind, kann auch für den Brandschutz keine Übergangslösung mehr gelten.

5. Der Zugang zum Turm auf dem Dach des Stadtschlosses ist derzeit auf Grund der baulichen
Situation für die Öffentlichkeit nicht möglich (Baustelle). Mit Fertigstellung des Mansardbereiches
wäre hier wieder ein ordnungsgemäßer Zugang vorhanden.

Die Mittel werden zwingend und schnellstmöglich ben ötigt, da die Ausführung der
geplanten Arbeiten nicht aufschiebbar ist. Die Deck ung der Landeszuweisung in Höhe
von 480.000,- € ist durch die bereits vorliegenden Zuwendungsbescheide gesichert.

Von den Haushaltausgaberesten 2007 in Höhe von 830. 834,39 € sind 94.755,91 € bereits
verausgabt, weitere Rechnungen für rd. 45.000,- € l iegen vor. Somit verbleiben rd.
690.000,- €, welche in Aufträgen für die Fertigstel lung der Fassadensanierung und den
Ausbau des Ergeschosses bereits komplett gebunden s ind (Anlage). Die wenigen noch
nicht gebundenen Mittel werden zur Deckung von Kost en für unvorhergesehene
Leistungen und eventuelle Mengenmehrungen benötigt.
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Entsprechend derzeitigem Bearbeitungsstand der Planungsbüros könnte die Ausschreibung zum
Monatsende erfolgen. Diese Terminstellung sollte aus folgenden Gründen unbedingt gehalten werden:
1. Bei Ausschreibungen zum derzeitigen Zeitpunkt (großes Interesse der Baufirmen an Aufträgen) ist

mit einer breiten Beteiligung zu rechnen, was wiederum sehr günstige Ausschreibungsergebnisse zur
Folge hat. Dies hat sich wieder eindeutig bei den Ergebnissen der Ausschreibung im Dezember 2007
zur Treppenhaussanierung gezeigt.

2. Ende Mai 2008 ist ein großes internationales Treffen von rd. 120 Posaunenchören geplant. Hierfür
wäre der Turm des Stadtschlosses eine sehr repräsentative „Bühne“. Auch würde das Schloss selbst
dadurch sicherlich wieder ein Stück weiter in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. Um diese
Möglichkeit nutzen zu können, müßte jedoch schnellstmöglich mit den Arbeiten im
Mansardgeschoss begonnen werden (gefahrlosen Begehbarkeit).

Doht
Oberbürgermeister

Rexrodt
Dezernentin
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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

11.02.2008 733-41/2008 14 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage

Dezernat Amt Aktenzeichen

      III          Amt 67 66 11 01 138

Betreff

Baumaßnahme Erneuerung der Adam-Opel-Straße, 1. BA
hier: Bereitstellung von Finanzmitteln
        in Höhe von      10.000,00 € in der Haushaltsstelle 63000.93215  (1) und
        in Höhe von 1.264.800,00 € in der Haushaltsstelle 63000.96015  (2)

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 27.02.2008

Stadtrat 29.02.2008 14

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung                              Einnahmen Haushaltsstelle:  63000.35015 und
                                                                                                                                              63000.36015

 weitere Ausgaben HH-Stelle: 63000.93215 (1)           Ausgaben Haushaltsstelle : 63000.96015 (2)          

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

(1) (2)

10.000,00             1.264.800,00

               0,00                            0,00    
             0,00                            0,00

(1) (2)

25.000,00            63.137,03

         0,00            18.389,05
25.000,00            44.747,98

(1) (2)

35.000,00      1.327.937,00

           0,00           18.389,05
  25.000,00           44.747,98

= verfügbar        10.000,00
1.264.800,00

         0,00                   0,00   10.000,00      1.264.800,00



Erneuerung der Adam-Opel-Straße; hier: Vorgriff auf den Haushaltsplan Seite: 50
AZ:  66 11 01 138

Frühere Beschlüsse: Beschluss-Nr.: HF 0243/2006

I. Beschlussvorschlag
Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

die Bereitstellung von Finanzmitteln für das Vorhaben
„Erneuerung der Adam-Opel-Straße, 1. BA“
in Höhe von       10.000,00 € in der Haushaltsstelle 63000.93215 und
in Höhe von  1.264.800,00 € in der Haushaltsstelle 63000.96015
im Haushalt 2008,

vorbehaltlich der Bewilligung der Fördermittel bei der Haushaltsstelle 63000.36015.

II. Begründung
Die Stadt beabsichtigt die Erneuerung der Adam-Opel-Straße in 2 Bauabschnitten in den Jahren
2008 und 2009. Der 1. BA erstreckt sich vom Kreuzungsbereich Kasseler Straße bis zur
Einmündung „Kleine Rennbahn“. Der 2. BA erstreckt sich von der Einmündung „Kleine
Rennbahn“ bis zur Neubaustrecke vor dem Kreisverkehr, Höhe Fa. Lear-Corporation.
Anlass der Baumaßnahme waren die zahlreichen Forderungen und Beschwerden der Anlieger,
vorallem der ansässigen Industrieunternehmen, außerdem kann die Verkehrssicherungspflicht in
diesem Bereich nicht mehr dauerhaft gewährleistet werden.

Bestandteil der Baumaßnahmen des 1. BA sind die Erneuerung der Fahrbahn, der Neubau der
Nebenflächen, hier speziell die Herstellung eines kombinierten, gegenläufigen Rad- / Gehweges
südseitig der Fahrbahn, die Instandsetzung der Brücke über den Mühlgraben, die Sanierung des
Straßenentwässerungskanales und die Erneuerung der Beleuchtung als Hauptbauteile.

Die Maßnahme wurde zur Aufnahme in das GVFG-Förderprogramm angemeldet. Die Entwurfs-
und Genehmigungsplanung als Voraussetzung der Beantragung der Fördermittel wird Ende
Januar abgeschlossen. Der GVFG-Antrag als Voraussetzung der Bewilligung der Fördermittel
wird umgehend beim Straßenbauamt Südwestthüringen eingereicht. Nach Bewilligung der
Fördermittel erfolgt die Kostenbeteiligung in einer Höhe von max. 75 % der förderfähigen
Kosten. Vorgespräche zur Förderfähigkeit wurden bereits mit Erfolg mit dem Landesamt für
Straßenbau in Erfurt geführt.

Um die Realisierung der Gesamtmaßnahme bis Ende November absichern zu können, ist der
Beginn des Ausschreibungsverfahrens bis Mitte März 2008 erforderlich. Voraussetzung hierfür
ist die Bereitstellung von Haushaltsmitteln. Aus technischen Gründen, aus Gründen der
Problematik der Verkehrsführung und der Gewährleistung muss der Bauvertrag über das
Gesamtvorhaben, unterteilt in Bauteile ausgelöst werden. Der Vergabebeschluss für die
Maßnahme ist spätestens in der Sitzung des HFA am 25.06.08 erforderlich. Die Bauzeit erstreckt
sich voraussichtlich vom 07.07.08 bis zum 28.11.08.

Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln ist auch für die weiteren Beauftragungen der nächsten
Planungsphasen (Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe usw. )
erforderlich, ansonsten ist die Sicherstellung der weiteren Terminkette  gefährdet.



Erneuerung der Adam-Opel-Straße; hier: Vorgriff auf den Haushaltsplan Seite: 51
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Lt. § 7, ThürKAG werden für die beitragsfähigen Erschließungsanlagen Straßenausbaubeiträge
erhoben.

Die Aufgliederung der Gesamtkosten ist der tabellarischen Zusammenfassung „Übersicht über
beabsichtigte Finanzierung“ zu entnehmen (siehe Anlage)

Um die Baumaßnahme in diesem Jahr noch realisieren zu können, ist die
umgehende Bereitstellung der o.g. Finanzmittel unab dingbar.

Doht                                                                      Rexrodt
Oberbürgermeister Dezernentin für Bau, Umwelt und Verkehr

Anlagen: Übersicht über beabsichtigte Finanzierung



Brücke ü.d.Hörsel i.Z.d. Mühlhäuser Str. Seite: 52
AZ:  66 20 02.25

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

11.02.2008 734-41/2008 15 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 67 66 20 02.25

Betreff

Bereitstellung von Finanzmitteln für das Bauvorhaben Brücke über die Hörsel im Zuge der Mühlhäuser
Straße in Höhe von 1.606.610,00 € in der HH-Stelle 63380.96030.

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 27.02.2008

Stadtrat 29.02.2008 15

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 63380.36130
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 63380.96030

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

1.606.610,00

0,00
0,00

896.936,24

12.403,25
152.141,86

2.503.546,24

12.403,25
152.141,86

= verfügbar 1.606.610,00 732.391,13 2.339.001,13

Frühere Beschlüsse



Brücke ü.d.Hörsel i.Z.d. Mühlhäuser Str. Seite: 53
AZ:  66 20 02.25

Beschluss-Nr.: HF0380/2007 Beschluss-Nr.:            Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



Brücke ü.d.Hörsel i.Z.d. Mühlhäuser Str. Seite: 54
AZ:  66 20 02.25

I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Haupt- und Finanzauschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Die Bereitstellung von Finanzmitteln für das Bauvorhaben Brücke über die Hörsel im Zuge der
Mühlhäuser Straße in Höhe von 1.606.610,00 € in der HH-Stelle 63380.96030,

vorbehaltlich der Bewilligung von Fördermitteln in Höhe von 1.525.000,00 € für die HH-Stelle
63380.36130.

II. Begründung

Mit Beschluss vom 15.10.2008 hat sich die Stadt zum Neubau der Brücke bekannt. Die erforderlichen
Mittel setzen sich aus 732.391,13 € Haushaltsrest von 2007 und der geplanten Summe für 2008 in Höhe
von 1.606.610,00 € zusammen. Ein HH-Rest aus Vorjahren in Höhe von 164.545,11 € ist für die
Vermessung, Baugrunduntersuchung und Planungsleistung gebunden.

Derzeit besteht die Situation der vorläufigen Haushaltsführung, somit ist die Finanzierung nicht
gesichert.

Um die Fortsetzung des Projektes nicht zu gefährden, muss umgehend die Vergabe der Bauleistung
vorbereitet werden. Zur Beantragung der Fördermittel ist zu gewährleisten, dass die Rechtsaufsichtliche
Würdigung der Kommunalaufsicht erteilt wird. Das ist nur möglich, wenn seitens der Stadt die
Finanzmittel zur Verfügung stehen. Daher ist die Entscheidung des Stadtrates erforderlich, der
Verwendung der HH-Mittel für den Neubau der Brücke über die Hörsel im Zuge der Mühlhäuser Straße
in Höhe von 1.606.610,00 € zuzustimmen.

Der Neubau kann nur mit der positiven Bestätigung der Fördermittel realisiert werden, daher erfolgt
dieser Beschluss vorbehaltlich der Gewährung der Landeszuweisung in Höhe von 1.525.000,00 €.

Doht Rexrodt
Oberbürgermeister                Derzernentin für Bau, Umwelt und

               Verkehr



B 84 Knoten Kasseler/Thälmannstraße, Bereitstellung von Finanzmitteln Seite: 55
AZ:

Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung

11.02.2008 735-41/2008 16 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach
 Beschlussvorlage

 Berichtsvorlage
Dezernat Amt Aktenzeichen

III 67 66 13 02 01

Betreff

Bereitstellung von Finanzmitteln für das Vorhaben B 84 Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-
Straße in der Haushaltsstelle
66000.96001 in Höhe von 109.000 €

vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff. ja nein Enthalt. Nr.

Beigeordnetensitzung

Ortschaftsrat

Rechnungsprüfungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung,
Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ausschuss für Familie, Jugend,
Soziales und Gesundheitswesen

Ausschuss für Bildung, Schule und
Sport

Jugendhilfeausschuss

Werkausschuss

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

Haupt- und Finanzausschuss 27.02.2008

Stadtrat 29.02.2008 16

Finanzielle Auswirkungen

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 66000.36101
 weitere Ausgaben HH-Stelle:            Ausgaben Haushaltsstelle : 66000.96001

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd.
Jahres (aktueller Stand) -EUR-

Haushaltausgaberest
-EUR-

insgesamt
-EUR-

HH/JR
Inanspruchnahme
./. verausgabt
./. vorgemerkt

109.000,00

0,00
0,00

65.000,00

0,00
0,00

174.000,00

0,00
0,00

= verfügbar 109.000,00 65.000,00 174.000,00

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: HF 0173/2006    Beschluss-Nr.: HF 0350/2006 Beschluss-Nr.:           Beschluss-Nr.:           



B 84 Knoten Kasseler/Thälmannstraße, Bereitstellung von Finanzmitteln Seite: 56
AZ:

I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

die Bereitstellung von Finanzmitteln für das Vorhaben B 84 Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-
Straße in der Haushaltsstelle
66000.96001 in Höhe von 109.000 €
vorbehaltlich der Bewilligung der Fördermittel in der Haushaltstelle
66000.36101 in Höhe von 109.000 €

II. Begründung

Zwischen dem Freistaat Thüringen, ( handelnd für die Bundesrepublik Deutschland) vertreten durch das
Straßenbauamt Südwestthüringen und der Stadt Eisenach wurde am 26.10. / 09.11.07 eine
Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen. Gegenstand der Vereinbarung ist es im Zuge der B 84 den
Knotenpunkt Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Straße umzugestalten und mit einer stationären
Lichtzeichenanlage auszustatten. Ziel der Gemeinschaftsmaßnahme ist die Verbesserung der
Verkehrsverhältnisse in diesem Bereich.
Grundlage der Vereinbarung sind das Bundesfernstraßengesetz vom 28.06.2007, das
Thüringer Straßengesetz vom 07.05.93, die Straßenkreuzungsrichtlinien vom 01.09.75, die Verordnung
über Kreuzungsanlagen im Zuge von Bundesfernstraßen vom 02.12.75, die Ortsdurchfahrtenrichtlinien
vom 14.04.76 mit Ergänzung vom 02.04.96 (ARS 11/96) und die sonst für die Straßenbauverwaltung
geltenden Vorschriften und Richtlinien sowie der Bebauungsplan Nr. 27 der Stadt Eisenach.
Die Verwaltungsvereinbarung sieht gem. Straßenkreuzungsrichtlinie eine Kostenteilung
wie folgt vor:
                      Bund:            58,28 %
                      Stadt:            41,72 %

Entsprechend derzeitigem Planungsstand und Kostenschätzung werden für die Stadt Eisenach Kosten in
Höhe 174.000 € anfallen.
Der Eigenanteil beträgt 65.000 € und wurde bereits in den Haushaltsjahren 2006 und 2007 bereitgestellt.
Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Bewilligung der Zuwendungen in Höhe von 109.000 € .

Doht                                                                      Rexrodt
Oberbürgermeister Dezernentin für Bau, Umwelt und Verkehr
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An den Oberbürgermeister der Stadt Eisenach

Antrag an die Stadtratssitzung am 25. 01. 2008 zur Arge und Hartz IV

Der Stadtrat möge beschließen:

Nachdem das Bundesverfassungsgericht am 20. 12. 2007 die Konstruktion der
Arbeitsgemeinschaften zwischen der Bundesagentur für Arbeit und Kommunen (Arge) für
verfassungswidrig erklärt hat, muss im Interesse der Kommunen und ihrer Bürger „Hartz IV“
insgesamt in Frage gestellt werden.

Die Argen haben zu einem Verlust an kommunaler Selbstverwaltung geführt und die
kommunalen Finanzen wurden durch „Hartz IV“ übermäßig belastet.

Der Oberbürgermeister wird daher beauftragt, im Rahmen des Städtetages und mit allen ihm
darüber hinaus zu Gebote stehenden Mitteln auf die anstehende Korrektur des Gesetzes im
Sinne der Abschaffung von „Hartz IV“ einzutreten.

Begründung:

Hartnäckig, aber bislang erfolglos bemühen sich Stadtratsmitglieder seit längerem, über die
Veränderung des Beirates der Arge die demokratisch legitimierte Einflussnahme des Stadtrates
auf die Arbeit der Arge durchzusetzen. Jetzt hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
Klarheit geschaffen, dass eine solche Mischkonstruktion zwischen der Bundesagentur für Arbeit
und Kommunen verfassungswidrig ist. Das ist eine schallende Ohrfeige für die Verantwortlichen
sowohl von Rot-Grün als auch von der Großen Koalition.
Der Eisenacher Aufbruch hat von Anfang an gegen die Arge und gegen Hartz IV insgesamt
Stellung genommen. Die damals geäußerten Befürchtungen über die Folgen dieses Gesetzes
wurden im negativen Sinn von der Realität noch übertroffen. Die Kinderarmut hat sich
verdoppelt, es mussten Suppenküchen eingerichtet werden, um die Not zu lindern, während die
Gewinne der Großkonzerne rasant steigen.

Eisenach, den 06. 01. 08

Fritz Hofmann
Fraktionsvorsitzender



Seite 58



Seite 59



Seite 60



Seite 61

Die Linke.
Fraktion Die Linke im Eisenacher Stadtrat, Georgenstraße 25, 99817 Eisenach

Anfrage an den Oberbürgermeister

Situation im Mosewald

Immer wieder wenden sich besorgte und verärgerte Bürger an uns, da die
Situation im Mosewald höchst unbefriedigend ist. Es kommt häufig zu
illegalen Müllablagerungen.

Wie wurde die Stadtverwaltung bisher tätig, um diese zu beseitigen?

Wie wurde die Stadtverwaltung tätig, um diese zu verhindern?

Schätzt die Stadtverwaltung ein, dass dieses Phänomen zunimmt?

Wenn ja: wo sieht sie die Gründe hierfür?

Katja Wolf

-

¾

Eisenach, den 26.11.07
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Stadtverwaltung � Postfach 1462 � 99804 Eisenach � Amt: 50.2 Umweltamt

Stadtrat Eisenach Gebäude: Markt 22
Fraktion DIE LINKE. Auskunft erteilt: Herr Zimmermann
Frau Wolf Telefon: (0 36 91) 670 613

Telefax: (0 36 91) 670 933
          E-Mail:

AZ: 36

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum

30.01.2008

Anfrage der Stadtratsfraktion DIE LINKE vom 26.11.2007 – Reg.-Nr. 272/2007
Hier: Situation im Mosewald

Sehr geehrte Frau Wolf,

Ihre Anfrage beantworte ich Ihnen wie folgt:

Die Deponie Mosewald wurde in den Jahren 1991/1992 geschlossen. Seit dieser Zeit befindet sich die Deponie in
einem Renaturierungsprozess.

Dem Umweltamt sind keine aktuellen Ablagerungen von Haus- bzw. Sperrmüll auf dem Gelände bekannt. Die letzte
größere Maßnahme zur Beseitigung von illegalen Abfällen datiert aus dem Jahre 2004. Damals wurden auch bauliche
Einrichtungen geschaffen, die das weitere Ablegen von Müll verhindern sollen.

In den Randbereichen kommt es immer wieder mal zu Grünschnittablagerungen aus den benachbarten
Kleingartenanlagen. Dieses Handeln der Kleingärtner lässt sich aber nur schwer unterbinden.

Am 11. Oktober 2007 fand eine Begehung mit dem Landesverwaltungsamt und dem Staatlichen Umweltamt Suhl auf
der Deponie statt.
Bei dieser Begehung wurde der gute Allgemeinzustand in Hinsicht auf illegale Ablagerungen und frühere
Rekultivierungsmaßnahmen gewürdigt.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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